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Nachweis der Bekanntgabe 

lfd. 
Nr. 

Inhalt Gültig 
vom........an 

Eingebessert 
durch 

Bemerkungen 

1  14.12.2014  Neuausgabe 

2  01.07.2017  Aktualisierung 

3  01.12.2019  Aktualisierung 

4  01.11.2025  Aktualisierung 

     
 
 

 

Ansprechpartner bei der Beförderung von gefährlichen Gütern 
 

Beauftragte Personen im DUSS-Terminal    Telefon     E-Mail/ Telefax 
(gem. § 9 OWiG/§ 14 StGB beide Abs. 2 Nr.1 bzw. 2) 
....................................................................   ......................    ...................... 

....................................................................   ......................    ...................... 

Regionale/r Gefahrgutbeauftragte/r DUSS    Telefon     E-Mail/ Telefax 

....................................................................   ......................    ...................... 

Gefahrgutbeauftragte/r Dritter        Telefon     E-Mail/ Telefax 

....................................................................   ......................    ...................... 

....................................................................   ......................    ...................... 

....................................................................   ......................    ...................... 

Herausgeber: Deutsche Umschlaggesellschaft Schiene- Straße mbH 
 Zentrale  
 Gefahrgutmanagement 
 Am Kümmerling 24 - 26 
 55294 Bodenheim  

Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung sowie Übersetzung, 
vorbehalten. Kein Teil des Gefahrgutleitfadens darf in irgendeiner Form (durch Fotokopie, 
Mikrofilm oder einem anderen Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Herausgebers 
reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme gespeichert, verarbeitet, 
vervielfältigt oder verbreitet werden. 
 

 Erstellt 
Prozess-
manager 

Geprüft 
Prozess-
verantwortlicher 

Compliance IMS Konformität 
Regelwerks- und 
Prozess-
koordinator 

Freigegeben 
Prozess-
eigner 
 

Name T. Irl 
A. Schulz,  
A. Stern 

S. Tiedt A. Schulz A. Schulz 

OE I.I-DV-SM 
I.I-D 
 

I.I-DV 3 I.I-D I.I-D 

Unter-
schrift 

     

 
Der zentrale DUSS-Gefahrgutbeauftragte hat bei der Erstellung mitgewirkt:    
Marvin Kuch 
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Anhänge Titel Gültig ab 

I Grundsätzliche Prozessregelung Gefahrgut 01.11.2025 

II Beförderung von in §35b GGVSEB aufgelisteten 
gefährlichen Gütern  

01.11.2025 
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Anlagen   
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DUSS-401.00 A01 

 

DUSS-Meldezettel Check-In Allgemein 

DUSS-Meldezettel Check-In Gefahrgut 

Schadencodes 

01.04.2017 

01.04.2017 

14.12.2014 

   

Abkürzungen - Begriffe 01.11.2025 
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1. Allgemeines 
1.1 Geltungsbereich  

Dieser Leitfaden wendet sich als praxisorientierte Handlungsanweisung an 
alle Beteiligte in den Umschlagbahnhöfen (Terminal), bei denen dieser 
Leitfaden Bestandteil der Allgemeinen Geschäftsbedingungen ist oder 
dessen Gültigkeit auf einzelvertraglicher Basis zwischen den Geschäfts-
partnern vereinbart wurde. 

Der Leitfaden  
- informiert über die wichtigsten Bestimmungen der Gefahrgutrechts-

vorschriften, 
- nennt die Verantwortlichen und deren Pflichten und 
- gibt Beispiele für die praktische Umsetzung der Verantwortlichkeiten. 

Örtliche Besonderheiten sind gemäß Anhang I des Gefahrgutleitfadens 
KV je Terminal zu dokumentieren.  

Der Leitfaden kann jedoch nicht jedes in der täglichen Praxis auftretende 
Beförderungsproblem abdecken. Bei Beförderungsfällen, die in diesem 
Leitfaden nicht geregelt sind, müssen sich die Verantwortlichen bei den 
Ansprechpartnern (siehe Seite 2) bzw. in den Gefahrgutrechtsvor-
schriften informieren. 

 

Ziel und Zweck 

1.2 Begriffsbestimmungen 
1.2.1 Intermodale Ladeeinheiten  

 

Intermodale Ladeeinheiten (ILE)* im Kombinierten Verkehr (KV) sind 

 Container (Ct) 

 Lastkraftwagen mit oder ohne Anhänger (Beförderungseinheit) 
 Mobile Explosives Manufacturing Unit (MEMU) 
 Gascontainer mit mehreren Elementen (MEGC) 

 ortsbeweglicher Tank (ortsbT) 
 Offshore-Schüttgut-Container  

 Sattelanhänger (SAnh)  
 Sattelkraftfahrzeug 

 Schüttgutcontainer (BK)  
 Tankcontainer (TC) / Tankwechselaufbau (Tankwechselbehälter wird 

wie Tankcontainer behandelt) 
 Tanksattelanhänger (TSAnh) 

 Wechselaufbau (Wechselbehälter) (WB) 

* Es werden auch noch andere Bezeichnungen verwendet: ITE, UTI, LE, Ladeeinheit 

 

 

 

 

Intermodale 
Ladeeinheiten 
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Grundsatz  

Grundsätzlich gelten die Aussagen/Vorgaben des Leitfadens für alle oben 
aufgeführten ILE gleichermaßen. Gilt eine Aussage/Vorgabe nicht für alle 
ILE gleichermaßen, so ist bzw. sind die betreffende(n) ILE namentlich 
aufgeführt.  

 

1.2.2 Beteiligte 

Beteiligte im Kombinierten Verkehr (KV) sind: 

 Zugangsberechtigte und deren Agenturen 
 Eisenbahnverkehrsunternehmen (EVU) 

 Eisenbahninfrastrukturunternehmen (EIU) 

 Betreiber von Umschlaganlagen: DUSS mbH 
 

1.2.3 Beförderungs-/Begleitpapiere  

Beförderungspapiere, z. B. 

- Containerfrachtbrief ggf. mit Beiblatt zur ILE 

- CIM-Frachtbrief ggf. mit Wagenliste und Ergänzungsblatt zur ILE  

- CIM-Frachtbrief KV ggf. mit Wagenliste und Ergänzungsblatt zur ILE 

- CUV-Wagenbrief 

- CIM/SMGS Frachtbrief  

- Wagenliste/Nachweisung ggf. mit Beiblatt/Ergänzungsblatt zur ILE 

Mögliche Begleitpapiere (nur in Verbindung mit einem Beförderungspa-
pier), z. B. 

 Anlageblätter 

Werden bei Sammelladungen den Beförderungspapieren Anlage-
blätter mit gefahrgutrelevanten Angaben (z. B. EDV-Listen, Lade-
nachweise) beigefügt, so sind diese im Beförderungspapier wie folgt 
aufzuführen “Gefahrgutangaben siehe .......“. Sie müssen zu jedem 
Teil des Beförderungspapiers vorhanden sein. 

 Verantwortliche Erklärung nach IMO oder das Formular für die multi-
modale Beförderung gefährlicher Güter  

 Container-/Fahrzeugpackzertifikat (nur in Verbindung mit einer folgen-
den Seebeförderung unter dem IMDG-Code) 

 Begleitpapiere für Abfalltransporte 

 

 

 
 
 
 

 

Beteiligte 

 

 
 

 

 

 

 

Beförderungs-
papiere 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Begleitpapiere 
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1.3 Grundlagen für die Behandlung von gefährlichen Gütern   
im KV 

 

Gesetz über die Beförderung gefährlicher Güter (Gefahrgutbeförde-
rungsgesetz -GGBefG)  

Verordnung über die innerstaatliche und grenzüberschreitende Beför-
derung gefährlicher Güter auf der Straße, mit Eisenbahnen und auf 
Binnengewässern (Gefahrgutverordnung Straße, Eisenbahn und Bin-
nenschifffahrt – GGVSEB) 

Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Gü-
ter (RID), Teile 1 – 7 (Anhang C zum COTIF) 

Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Gü-
ter auf der Straße (ADR), Anlage A (Teile 1 – 7) und B (Teile 8 und 9) 

Gefahrgutverordnung See (GGVSee) in Verbindung mit dem Interna-
tional Maritime Dangerous Goods Code (IMDG-Code) - Auszug siehe 
Anlage 2 

Memorandum of Understanding (MoU) für die Beförderung gefährli-
cher Güter auf Ro/Ro-Schiffen auf der Ostsee 

Verordnung über Ausnahmen von den Vorschriften über die Beförde-
rung gefährlicher Güter (Gefahrgut-Ausnahmeverordnung – GGAV)  

Verordnung über die Bestellung von Gefahrgutbeauftragten in Unter-
nehmen (Gefahrgutbeauftragtenverordnung – GbV). 

Abkommen über den internationalen Eisenbahngüterverkehr 

Weitere Rechtsvorschriften über die Beförderung gefährlicher Güter 
bleiben von den Vorschriften der GGVSEB unberührt. Dies sind in der 
jeweils geltenden Fassung, insbesondere das 

- Internationales Übereinkommen über sichere Container (CSC) 

- Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG) 

- Verordnung (EG) Nummer 1013/2006 des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 14. Juni 2006 über die Verbringung 
von Abfällen 

- Sprengstoffgesetz (SprengG) 

- Gesetz über die Kontrolle von Kriegswaffen (KrWaffKontrG) 

- Atomgesetz (AtomG). 

Die in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen der DUSS mbH ent-
haltenen Regelungen für den Umschlag und die Beförderung gefährli-
cher Güter in deren Umschlaganlagen sind anzuwenden. 

Für den Umschlag und Transport gefährlicher Güter im KV unter Be-
teiligung von DB-Unternehmen ist die Richtlinie Strahlenschutz im DB 
Konzern (Ril. 194.2000), sowie das Strahlenschtutzprogramm (Ril. 
194.2100) zu beachten, insbesondere das Merkblatt 194.2100.V01. 

GGBefG 
 

GGVSEB 
 
 
 

RID 
 

ADR 
 
 

GGVSee/ 
IMDG-Code 
 

MoU 
 

GGAV 
 

GbV 

SMGS 

Weitere Rechts- 
Vorschriften 
 

 

 

 

 

 

AGB 
 
 

Strahlenschutz 

 
 

 

   



 Gefahrgutleitfaden Kombinierter Verkehr  

 Grundsätze 
 

Seite 8 
 

                                                                                                                                                                                                                 

Fachautor: DUSS mbH – I.I-DV-SM Tom Irl +49 1523 3316441                                                       01.11.2025 
 

1.4 Verantwortliche bei der Beförderung im KV 

Grundsätzlich gelten für alle Beteiligten die allgemeinen Sicherheitspflich-
ten nach § 4 (1) GGVSEB, sowie darüber hinaus geltenden speziellen 
Pflichten der GGVSEB bzw. des RID/ADR:  

Pflichten 

Verantwortliche nach  GGVSEB/ 
  RID/ADR 

Beteiligte   

Empfänger §§ 20, 27  
 ADR 1.4.2.3 

Fahrzeugführer  § 28 (6), (7), (9) 
  und (12) 

Zugangsberechtigter (bei Einsatz 
von Subunternehmer) 

Die im Auftrag des Beförderers 
eingesetzte Person, welche den 
Transport physisch durchführt. 

Vorlauf Straße 

Auftraggeber des Absenders 
 § 17 
 RID 1.4.2.1.3 

Absender §§ 18, 27 (2) u. (3) 
  RID 1.4.2.1 

Entlader  §§ 23a, 27 (3)  

 RID/ADR 1.4.3.7 
 
 

Verlader  §§ 21, 26, 27 (1), 
 (3) u. (4), 29 
 RID 1.4.3.1 
 

Beförderer  §§ 19, 27 
 RID 1.4.2.2 

Betreiber der Eisenbahninfrastruktur 
 §§ 26, 27 (1),  
 (3) u. (4) 
 RID 1.4.3.6  

Empfänger  §§ 20, 27 
 RID 1.4.2.3 

Kunde des Zugangsberechtigten 
 
 

Zugangsberechtigter 
 

Betreiber der Umschlaganlage/ 
Kaiumschlagbetrieb/Subunter-
nehmer, der die ILE von Wa-
gen/Fahrzeugen absetzt 

Betreiber der Umschlaganlage/ 
Kaiumschlagbetrieb/Subunter-
nehmer, der die ILE auf Wagen 
aufsetzt 

Eisenbahnverkehrsunternehmen  
 

örtlich verantwortliches Unterneh-
men für die Schienenwege 
 
 
Zugangsberechtig-
ter/Selbstabholer 

Schienenbeför-
derung 
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Verantwortliche nach  GGVSEB/ 
   RID/ADR 

Beteiligte  

Absender  §§ 18, 27 (2) u. (3) 
 ADR 1.4.2.1 
 

Entlader  §§ 23a, 27 (3)  
 RID 1.4.3.7 
 
 

Verlader  §§ 21, 29/ 
 ADR 1.4.3.1 
 
 

Beförderer  § 19/ 
 ADR 1.4.2.2 

Empfänger  § 20/ 
 ADR 1.4.2.3 

Fahrzeugführer  § 28, § 29 

 

Zugangsberechtigter (bei Einsatz 
von Subunternehmern)/Beförderer 
(Selbstabholer) 

Betreiber der Umschlaganlage/ 
Kaiumschlagbetrieb/Subunter-
nehmer, der die ILE von Wagen 
absetzt  

Betreiber der Umschlaganlage/ 
Kaiumschlagbetrieb/Subunter-
nehmer, der die ILE auf Fahrzeuge 
aufsetzt 

Subunternehmer/Selbstabholer 

Endempfänger (Kunde) 
 

Die im Auftrag des Beförderers 
eingesetzte Person, welche den 
Transport physisch durchführt. 

Nachlauf Stra-
ße 

Die einzelnen Beteiligten im KV (siehe 1.2.2) können die Wahrnehmung 
ihrer Aufgaben unter Berücksichtigung von § 9 (2) Gesetz über Ord-
nungswidrigkeiten (OWiG) mittels Vertrags einem anderen übertragen. 
Die im Anhang I des Leitfadens dargestellte Grundsätzliche Prozessre-
gelung Gefahrgut beschreibt die einzelnen Standardprozesse und die 
jeweilige Standarddelegierung der Verantwortlichkeiten der Beteiligten an 
den Standorten der DUSS-Terminals. Abweichende Regelungen von in 
Anhang I beschriebenen Standardprozessen und Standarddelegierungen 
sind mit den Beteiligten in einer gesonderten Örtlichen Regelung Ge-
fahrgut vertraglich zu vereinbaren.  

Die ordnungsgemäße Erledigung der übertragenen Aufgaben ist von dem 
originär dafür Verantwortlichen zu überwachen. Verstöße gegen die Ge-
fahrgutrechtsvorschriften stellen Ordnungswidrigkeiten dar, die von den 
zuständigen Behörden verfolgt und geahndet werden können. 

Grundsätzliche 
Prozessrege-
lung/ Örtliche 
Regelung Ge-
fahrgut 

 

1.5 Durchgehende Informationskette 

 

Alle Beteiligten im Terminal haben den jeweils nächsten in der Transport-
kette schriftlich/per EDV über das gefährliche Gut sowie begrenzte oder 
freigestellte Mengen zu informieren (Einzelheiten sind in Anhang I festge-
legt). 

Informations-
fluss 
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1.6 Allgemein gültige Bestimmungen für den KV  

Für den KV haben die folgenden Bestimmungen der GGVSEB bzw. des 
RID/ADR besondere Bedeutung: 

 

 

§ 4 (1) GGVSEB 

“Die an der Beförderung gefährlicher Güter Beteiligten haben (gem. Un-
terabschnitt 1.4.1.1 RID/ADR) die nach Art und Ausmaß der vorhersehba-
ren Gefahren erforderlichen Vorkehrungen zu treffen, um Schadensfälle 
zu verhindern und bei Eintritt eines Schadens dessen Umfang so gering 
wie möglich zu halten. “ 

 

Allgemeine Si-
cherheitspflich-
ten  

Kapitel 1.3 RID/ADR 

„Die bei den Beteiligten gemäß Kapitel 1.4 RID/ADR beschäftigten Per-
sonen, deren Arbeitsbereich die Beförderung gefährlicher Güter umfasst, 
müssen in den Anforderungen, die die Beförderung gefährlicher Güter an 
ihren Arbeits- und Verantwortungsbereich stellt, unterwiesen sein. … 
Die Unterweisung muss auch die in Kapitel 1.10 RID/ADR aufgeführten 
besonderen Vorschriften für die Sicherung von Beförderungen gefährli-
cher Güter beinhalten.“  

 

Unterweisung/ 
Schulung 

  

Kapitel 1.10 RID/ADR (§ 27 (3, 4) GGVSEB) 

Unter „Sicherung“ versteht man die Maßnahmen oder Vorkehrungen, die 
zu treffen sind, um den Diebstahl oder den Missbrauch gefährlicher Gü-
ter, durch den Personen, Güter oder die Umwelt gefährdet werden kön-
nen, zu minimieren. 

„Alle an der Beförderung gefährlicher Güter beteiligten Personen müssen 
entsprechend ihren Verantwortlichkeiten die Vorschriften für die Siche-
rung von Gefahrguttransporten beachten.“  

„Gefährliche Güter dürfen nur Beförderern zur Beförderung übergeben 
werden, deren Identität in geeigneter Weise festgestellt wurde.“ 

„Bereiche innerhalb von Terminals für das zeitweise Abstellen, Plätzen für 
das zeitweilige Abstellen, Fahrzeugdepots, Liegeplätzen und Rangier-
bahnhöfen, die für das zeitweilige Abstellen während der Beförderung ge-
fährlicher Güter verwendet werden, müssen ordnungsgemäß gesichert, 
gut beleuchtet und, soweit möglich und angemessen, für die Öffentlichkeit 
unzugänglich sein.“ 

Hierfür ist der Betreiber des Terminals verantwortlich. 

Die an der Beförderung gefährlicher Güter mit hohem Gefahrenpotential 
beteiligten Beförderer und Absender sowie andere Beteiligte (z. B. Verla-
der, EIU) müssen Sicherungspläne und Verfahren zum Schutz gegen 
Diebstahl und Missbrauch der Fahrzeuge und deren Ladung einführen 
und tatsächlich anwenden. 

Die Maßnahmen zur Sicherstellung der jederzeitigen Funktionsfähigkeit 
und Wirksamkeit der Sicherungseinrichtungen sind zu beachten. 

 

Vorschriften für  
die Sicherung 
 
 

Allgemeine  
Vorschriften 
 
Identitätsprü-
fung 

 
 
 
 
 
 

 

Sicherungsplä-
ne 
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Abschnitt 7.1.3 RID/ADR (Auszug)  

Großcontainer, ortsbT, MEGC und TC dürfen für die Beförderung gefährli-
cher Güter nur verwendet werden, wenn der Großcontainer oder der Rah-
men des ortsbT oder des TC den Bestimmungen des CSC oder der IRS-
Merkblätter 50591 und 50592 entsprechen. 

Für Wechselaufbauten (Wechselbehälter) gelten die Bestimmungen für 
Großcontainer. 

Für TC, TWB, BK, MEGC und ortsbT gelten die Bestimmungen der  
Teile 4 (Verwendung) und 6 (Bau- und Prüfvorschriften) des RID/ADR. 

 

Zugelassene 
Ct/ortsbT/MEG
C/TC 

 

Unterabschnitt 1.1.4.2 RID/ADR (Auszug)  

„Versandstücke, Container, Schüttgut-Container, ortsbewegliche Tanks, 
Tankcontainer und MEGC sowie Wagen, die eine geschlossene Ladung 
Versandstücke mit ein und demselben Gut enthalten, die den Vorschriften 
für Verpackung, Zusammenpackung, Kennzeichnung und Bezettelung 
von Versandstücken oder Anbringen von Großzetteln (Placards) und 
Kennzeichnung mit orangefarbenen Tafeln des RID/ADR nicht in vollem 
Umfang, wohl aber den Vorschriften des IMDG-Code oder der Techni-
schen Anweisungen der ICAO entsprechen, dürfen, sofern die Transport-
kette eine See- oder Luftbeförderung einschließt, unter folgenden Bedin-
gungen befördert werden:  

- die Versandstücke müssen, sofern ihre Kennzeichen und Gefahrzettel 
nicht dem RID/ADR entsprechen, mit Kennzeichen und Gefahrzetteln 
nach den Vorschriften des IMDG-Codes oder den Technischen Anwei-
sungen der ICAO versehen sein (siehe Anlage 2); 

- für die Zusammenpackung in einem Versandstück gelten die Vor-
schriften des IMDG-Codes oder die Technischen Anweisungen der 
ICAO; 

- bei Beförderungen in einer Transportkette, die eine Seebeförderung 
einschließt, müssen die Container, die Schüttgut-Container, die orts-
beweglichen Tanks, die Tankcontainer und die MEGC sowie die Wa-
gen, die eine geschlossene Ladung Versandstücke mit ein und dem-
selben Gut enthalten, nach Kapitel 5.3 des IMDG-Codes mit Großzet-
teln (Placards) versehen und gekennzeichnet sein, sofern sie nicht 
nach Kapitel 5.3 des RID/ADR mit Großzettel (Placards) versehen 
sind. … Für ungereinigte leere ortsbewegliche Tanks, Tankcontainer 
und MEGC gilt dies auch für die anschließende Beförderung zu einer 
Reinigungsstation.“ 

In diesen Fällen ist zusätzlich zu den im Kapitel 5.4 RID/ADR vorge-
schriebenen Angaben im Beförderungspapier gemäß Absatz 5.4.1.1.7 
RID/ADR zu vermerken: 

„BEFÖRDERUNG NACH ABSATZ 1.1.4.2.1“. 

Diese Abweichung gilt nicht für Güter, die nach den Klassen 1 bis 9 des 
RID/ADR als gefährlich eingestuft sind, nach den Vorschriften für den 
See- oder Luftverkehr jedoch als nicht gefährlich gelten. 

 

 

Vorschriften 
des See- und 
Luftverkehrs 
 
 
 
 
 
 

Kennzeichnung 
des See- und 
Luftverkehrs 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Abweichung 
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Unterabschnitt 1.1.4.3 RID/ADR 

„Ortsbewegliche Tanks der IMO-Typen 1, 2, 5 und 7, die den Vorschriften 
des Kapitels 6.7 oder 6.8 nicht entsprechen, die jedoch vor dem 01. Ja-
nuar 2003 nach den Vorschriften des IMDG-Codes (Amendment 29-98) 
gebaut und zugelassen wurden, dürfen weiterverwendet werden, voraus-
gesetzt, sie entsprechen den anwendbaren Vorschriften für die wieder-
kehrende Prüfung des IMDG-Codes. Darüber hinaus müssen sie den 
Vorschriften der jeweiligen in Kapitel 3.2 Tabelle A Spalten 10 und 11 an-
gegebenen Anweisungen und den Vorschriften des Kapitels 4.2 des 
RID/ADR entsprechen. Siehe auch Unterabschnitt 4.2.0.1 des IMDG-
Codes“ 

Abschnitt 5.4.2 RID/ADR  

„Wenn einer Beförderung gefährlicher Güter in Containern eine Seebeför-
derung folgt, ist von den für das Packen des Containers Verantwortlichen 
dem Seebeförderer ein Container-/Fahrzeugpackzertifikat nach Abschnitt 
5.4.2 des IMDG-Codes zur Verfügung zu stellen. 

Die Aufgaben des gemäß Abschnitt 5.4.1 vorgeschriebenen Beförde-
rungspapiers und des oben genannten Container-/ Fahrzeugpackzertifi-
kats können durch ein einziges Dokument … erfüllt werden. Werden die 
Aufgaben dieser Dokumente durch ein einziges Dokument erfüllt, genügt 
die Aufnahme einer Erklärung im Beförderungspapier, dass die Beladung 
des Containers oder Fahrzeugs in Übereinstimmung mit den für die jewei-
ligen Verkehrsträger anwendbaren Vorschriften durchgeführt wurde, sowie 
die Angabe der für das Container-/Fahrzeugpackzertifikat verantwortlichen 
Person. 

Wenn einer Beförderung gefährlicher Güter in Fahrzeugen eine Seebeför-
derung folgt, darf dem Beförderungspapier auch ein Container-
/Fahrzeugpackzertifikat nach Abschnitt 5.4.2 des IMDG-Codes beigege-
ben werden.“ 

Für Schüttgut-Container, ortsbT, TC und MEGC ist das Ct-Packzertifikat 
nicht erforderlich. 

 

 

Zugelassene 
ortsbewegliche 
Tanks im See-
verkehr 
 
 
 
 
 
 

 

Container-/ 
Fahrzeugpack-
zertifikat 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unterabschnitt 1.1.4.4 RID  

Unter „Huckepackverkehr“ versteht man die Beförderung von Straßen-
fahrzeugen im Sinne des ADR im kombinierten Verkehr Straße/Schiene.  

“Gefährliche Güter dürfen unter folgenden Bedingungen auch im Hucke-
packverkehr befördert werden: 

Die zur Beförderung im Huckepackverkehr aufgegebenen Straßenfahr-
zeuge sowie deren Inhalt müssen den Vorschriften des ADR entsprechen. 

„Nicht zugelassen sind im Eisenbahnverkehr: 

- explosive Stoffe der Klasse 1 Verträglichkeitsgruppe A  
(UN-Nummern 0074, 0113, 0114, 0129, 0130, 0135, 0224 und 0473); 

- selbstzersetzliche Stoffe der Klasse 4.1, die eine Temperaturkontrolle 
erfordern (UN-Nummern 3231 bis 3240); 

- polymerisierende Stoffe der Klasse 4.1, die eine Temperaturkontrolle 

 

Huckepack 
verkehr 
 

 
 

 

Beförderungs- 
ausschluss 
gemäß RID 
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erfordern (UN-Nummern 3533 und 3534) 

- polymerisierende Stoffe der Klassen 1 bis 8 in Verpackungen oder 
Großpackmitteln (IBC) mit einer Temperatur der selbstbeschleunigen-
den Polymerisation (SAPT) von ≤ 50 °C und polymerisierende Stoffe in 
Tanks mit einer SAPT von ≤ 45 °C, für die deshalb eine Temperatur-
kontrolle erforderlich ist; 

- organische Peroxide der Klasse 5.2, die eine Temperaturkontrolle er-
fordern (UN-Nummern 3111 bis 3120); 

- Schwefeltrioxid der Klasse 8 mit einem Reinheitsgrad von mindestens 
99,95 %, das ohne Inhibitoren in Tanks befördert wird (UN-Nummer 
1829).“ 

„Bei der Beförderung im Huckepackverkehr … ist im Beförderungspapier 
anzugeben: 

„BEFÖRDERUNG GEMÄSS UNTERABSCHNITT 1.1.4.4“ 

Weitere Informationen zum Huckepackverkehr sind in Anlage 7 zu finden. 

Bei der Beförderung von gefährlichen Gütern in ILE, die nach Absatz 
5.3.2.1.1 des RID/5.3.2.1.2 des ADR mit orangefarbenen Tafeln versehen 
sein müssen, ist im Beförderungspapier vor der Bezeichnung des Gutes 
zusätzlich die Nummer zur Kennzeichnung der Gefahr anzugeben (Tabel-
le A, Kapitel 3.2, Spalte 20 RID/ADR). 

 
 
 

 

Angaben im 
Beförderungs-
papier 

 

 
 
 
 

 

 

Angaben im  
Beförderungs-
papier 

 

„Das Anbringen von Großzetteln (Placards), Kennzeichen oder orange-
farbenen Tafeln an Tragwagen, die für den Huckepackverkehr verwendet 
werden, ist nicht erforderlich,  

a) wenn die Straßenfahrzeuge mit den gem. 5.3 oder 3.4 des ADR 
vorgeschriebenen Großzetteln, Kennzeichen oder orangefarbe-
nen Tafeln versehen sind,  

b) wenn für die Straßenfahrzeuge keine Großzettel, Kennzeichen 
oder orangefarbene Tafeln vorgeschrieben sind (z. B. gem. Un-
terabschnitt 1.1.3.6 oder der Bem. zu Absatz 5.3.2.1.5 des ADR).“ 

„Wird ein Anhänger von seiner Zugmaschine getrennt, müssen die oran-
gefarbene Tafel nach Unterabschnitt 5.3.2 ADR und das Kennzeichen 
nach Kapitel 3.4 ADR, die an der Heckseite des Anhängers angebracht 
sind, auch an seiner Stirnseite angebracht werden. Die orangefarbene Ta-
fel muss jedoch nicht an der Stirnseite des Anhängers angebracht werden, 
wenn die entsprechenden Großzettel (Placards) an beiden Längsseiten 
angebracht sind.“ 

„Wenn die angebrachten Großzettel, Kennzeichen oder orangefarbenen 
Tafeln außerhalb des Wagens nicht sichtbar sind, müssen diese an bei-
den Längsseiten des Wagens angebracht werden.“ 

 

Großzettel 
(Placards), 
Kennzeichen 
oder orange-
farbene Tafeln 
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1.7 Anwendung elektronischer Verfahren der Datenübertra-
gung 

 

5.4.0.2 RID/ADR  

“Arbeitsverfahren der elektronischen Datenverarbeitung (EDV) oder elekt-
ronischen Datenaustauschs (EDI) zur Unterstützung oder anstelle der 
schriftlichen Dokumentation sind zugelassen, sofern die zur Aufzeichnung 
und Verarbeitung der elektronischen Daten verwendeten Verfahren den 
juristischen Anforderungen hinsichtlich der Beweiskraft und der Verfüg-
barkeit während der Beförderung mindestens den Verfahren mit schriftli-
chen Dokumenten entsprechen.“ 

 

Anwendung  
EDV/EDI 
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2. Vorlauf  
 

2.1 Vorlauf auf der Straße 
 

Erfolgt der Vorlauf zur Schienenbeförderung auf der Straße, so gelten für 
die Straßenbeförderung die entsprechenden Vorschriften der GGVSEB 
mit den Anlagen A und B des ADR und ggf. der GGAV oder speziellen 
Ausnahmezulassungen (auch multilaterale Vereinbarungen gemäß ADR). 

Wer das gefährliche Gut in eine ILE lädt oder laden lässt, hat gemäß § 21 
GGVSEB und 1.4.3.1 RID/ADR – als Verlader – darauf zu achten, dass 
die vorgeschriebenen orangefarbenen Tafeln oder Großzettel (Placards) 
und Kennzeichen außen an der ILE angebracht werden. 

Wer das gefährliche Gut in eine ILE füllt oder füllen lässt hat gemäß § 23 
GGVSEB und 1.4.3.3 RID/ADR – als Befüller – dafür Sorge zu tragen, 
dass die vorgeschriebenen orangefarbenen Tafeln, Großzettel (Placards) 
und Kennzeichen außen an der ILE angebracht sind. 

Orangefarbene 
Tafeln, Groß-
zettel (Pla-
cards), Kennzei-
chen 
 

In der Regel übergibt der Fahrzeugführer dem Zugangsberechtigten/der 
Agentur des Zugangsberechtigten die mitgeführten Beförderungspapiere 
sowie evtl. weitere Begleitpapiere. 

Der Fahrzeugführer hat dafür zu sorgen, dass an SAnh, in denen Ver-
sandstücke befördert werden, die orangefarbenen Tafeln am Heck und an 
der Stirnseite des SAnh oder die entsprechenden Großzettel (Placards) an 
beiden Längsseiten des SAnh deutlich sichtbar angebracht sind. 

Hinweis: 
Der Terminalbetreiber wird SAnh, die nicht entsprechend gekennzeichnet 
sind, zurückweisen. 

Auflieferung  
 
 

Kennzeichnung 
von SAnh mit 
Versandstü-
cken 

 

2.2 Vorlauf auf der Schiene 

 

Erfolgt der Vorlauf zu einem Terminal auf der Schiene, gelten für die 
Schienenbeförderung die entsprechenden Vorschriften der GGVSEB so-
wie des RID und ggf. der GGAV oder spezielle Ausnahmezulassungen 
(auch RID-Sondervereinbarungen). 

Abschnitte 3.1 und 3.2 des Gefahrgutleitfaden KV sind entsprechend zu 
beachten.  

Schienenvor-
lauf 

 

2.2.1 Empfänger   

Der Zugangsberechtigte/die Agentur des Zugangsberechtigten ist fracht-
rechtlicher Empfänger im Vorlauf. Als Empfänger (§ 20 GGVSEB bzw. 
1.4.2.3 RID/ADR) ist der eigentliche Endempfänger anzusehen. 

 

 

2.3 Vorlauf über See 

 

Im Hafen liefert der Auftraggeber des Zugangsberechtigten (z. B. Seeha-
fen-spediteur, Reeder) in seiner Funktion als Auftraggeber des Absenders 
dem Absender (§ 17 GGVSEB) die für die Beförderung erforderlichen An-
gaben. 

 

Übernahme der 
ILE im Hafen 
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Der Absender im Hafen informiert den Verlader im Hafen (§ 18 GGVSEB). 

Im Rahmen einer Weiterleitung auf der Schiene ergeben sich für die 
Agentur die Aufgaben entsprechend 3.3 bzw. bei einer Weiterleitung auf 
der Straße die Aufgaben wie unter 4.1 des Gefahrgutleitfadens KV. 

 

2.4. Pflichten des Entladers 

 

Der Entlader hat 

- sich durch einen Vergleich der entsprechenden Informationen im Be-
förderungspapier mit den Informationen auf der ILE zu vergewissern, 
dass die richtige ILE abgesetzt wird  
(§ 23a (1) Nr. 1 GGVSEB/ 1.4.3.7.1 a) RID/ADR); 

- vor und während der Entladung zu prüfen, ob die ILE so stark beschä-
digt ist, dass eine Gefahr für den Entladevorgang besteht und wenn 
dieser Fall besteht, erst die Entladung durchgeführt wird, wenn geeig-
nete Maßnahmen ergriffen wurden (§ 23a (1) Nr. 2 GGVSEB/ 1.4.3.7.1 
b) RID/ADR); 

- ggf. gefährliche Rückstände zu entfernen, die nach dem Entladevor-
gang der ILE oder dem Tragwagen anhaften (§ 23a (1) Nr. 3a) 
GGVSEB/ 1.4.3.7.1 d) RID/ADR); 

- dafür zu sorgen, dass ggf. Großzettel (Placards), orangefarbene Ta-
feln und Kennzeichen vom entladenen Tragwagen entfernt werden  
(§ 23a (1) Nr. 5 GGVSEB/ 1.4.3.7.1 f) RID). 

Entlader 
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3. Schienenbeförderung  

3.1 Allgemeines   

3.1.1 Besonderheiten bei der Rollenden Landstraße  

Bei der Rollenden Landstraße ist der Fahrzeugführer Verlader (§§ 21, 
26 GGVSEB/ 1.4.3.1 RID) und Entlader (§ 23a GGVSEB). 

 

3.1.2 Intermodale Ladeeinheiten mit Gefahrgut prüfen  

(1)  Alle Beteiligten im Terminal haben im Rahmen ihrer allgemeinen Si-
cherheitspflichten nach § 4 (1) GGVSEB u. a. auf unbeschädigten Zu-
stand der ILE und auf einen eventuellen Austritt von Ladegut zu ach-
ten. 

Bei Schüttgut-Containern, TC, MEGC, ortsbT, Tankfahrzeugen und 
MEMU ist besonders zu achten auf 

 offensichtliche Undichtheiten; 

 frische Überlaufspuren von Ladegut; 

 erkennbare Mängel am Tank und der Tankbefestigung, an den 
Bodenventilen und den Zapfventilen sowie auf Vorhandensein der 
Schutzkappen/Blindflansche vor den Zapfventilen. 

Allgemeine Si-
cherheitspflich-
ten 

(2)  ILE aus dem Straßen- oder Schienenvorlauf können zur Vermeidung 
von Mehrfachprüfungen im Auftrag der anderen Beteiligten, z. B. 
durch den Betreiber der Umschlaganlage unter Zuhilfenahme des 
Check-In-Verfahrens, geprüft werden.  

Ist-Zustand der 
ILE  

 

(3)  Vor Einfahrt der Straßenfahrzeuge in den Terminal, in Ausnahmefäl-
len auch nach der tatsächlichen Einfahrt, wird das Check-In-Verfahren 
für den KV (DUSS-401.00) durchgeführt. Durch Inaugenscheinnahme 
wird der Ist-Zustand der ILE erfasst und (digital) dokumentiert (siehe 
Vordruck DUSS-401.00 V03). Im Rahmen des digitalen Check-In ist 
von allen Seiten des Containers ein Foto zu erstellen. 

Der Fahrzeugführer hat sicher zu stellen, dass Großzettel (Placards), 
Kennzeichen oder orangefarbene Tafeln an der ILE auch nach Hoch-
klappen von Ausrüstungsteilen deutlich sichtbar sind. 

Hinweis: 
Der Terminalbetreiber wird ILE, die diese Anforderungen nicht 
erfüllen, zurückweisen. 

(4)  Das Check-In-Verfahren zur Wahrnehmung der Entlader-/ Verlader-
pflichten wird analog auch bei ILE durchgeführt, die auf der Schiene 
ankommen und auf der Schiene weiterbefördert werden (Umsteiger-
verkehre). 
 
Hinweis:  
Die nach Gefahrgutrecht mögliche repräsentative Stichprobe bei 
diesem Verfahren wird bei entsprechendem Mängelbefund auf 
eine Vollkontrolle ausgeweitet, was zu einer Verzögerung der 
Weiterbeförderung führen kann! 

 

Check-In-
Verfahren 
(Straße) 
 
 

 
 
 
 

 
 

Check-In-
Verfahren 
(Schiene) 

 



Gefahrgutleitfaden Kombinierter Verkehr  

Schienenbeförderung 
 

Seite 18 

 

                                                                                                                                                                                                                 

Fachautor: DUSS mbH – I.I-DV-SM Tom Irl +49 1523 3316441                                                       01.11.2025 

                                

 

3.2 Pflichten des Auftraggebers des Absenders  

Der Kunde des Zugangsberechtigten gilt in diesem Fall als Auftraggeber 
des Absenders und hat die Pflichten gem. § 17 GGVSEB/ 1.4.2.1.3 
ADR/RID zu erfüllen. 

 

Als Auftraggeber des Absenders hat er dafür Sorge zu tragen, dass dem 
Absender die nachstehend genannten Angaben, Hinweise und Vermerke 
in nachweisbarer Form mitgeteilt werden: 

 UN-Nummer, der die Buchstaben „UN“ vorangestellt werden; 

 die gemäß 3.1.2 RID/ADR bestimmte offizielle Benennung des Stoffes 
oder Gegenstandes für die Beförderung, sofern zutreffend, ergänzt 
durch die technische Benennung; 

 - für Stoffe und Gegenstände der Klasse 1: der in Kapitel 3.2 Tabelle 
 A Spalte 3b angegebene Klassifizierungscode. 

Wenn in Kapitel 3.2 Tabelle A Spalte 5 andere Nummern der Ge-
fahrzettelmuster als 1, 1.4, 1.5, 1.6, 13 und 15 angegeben sind, 
müssen diese nach dem Klassifizierungscode in Klammern ange-
geben werden; 

- für radioaktive Stoffe der Klasse 7: die Nummer der Klasse „7“; 

- für Batterien der UN-Nummern 3090, 3091, 3480, 3481, 3551 und 
3552 sowie für Fahrzeuge mit Batterieantrieb der UN-Nummern 
3556, 3557 und 3558: die Nummer der Klasse „9“; 

Schriftlicher 
Auftrag 
 

- für Stoffe und Gegenstände der übrigen Klassen: die in Kapitel 3.2 
Tabelle A Spalte 5 angegebenen oder nach einer Sondervorschrift 
gemäß Spalte 6 anwendbaren Nummern der Gefahrzettelmuster mit 
Ausnahme des Rangierzettels nach Muster 13. Wenn mehrere 
Nummern der Gefahrzettelmuster angegeben sind, sind die Num-
mern nach der ersten Nummer in Klammern anzugeben. 

Wenn keine Gefahrzettelmuster in Spalte 5 angegeben sind, ist die 
Klasse gemäß Spalte 3a anzugeben; 

 ggf. die dem Stoff oder Gegenstand zugeordnete Verpackungsgruppe, 
der z. B. die Buchstaben „VG“ (VG II) vorangestellt werden dürfen; 

 ggf. die Anzahl und Beschreibung der Versandstücke (z. B. 44 Kisten 
oder 120 Kanister); 

 die Gesamtmenge jedes gefährlichen Gutes mit unterschiedlicher UN-
Nr., offizieller Benennung oder unterschiedlicher Verpackungsgruppe, 
für die diese Angaben gelten [als Volumen bzw. als Brutto- oder Net-
tomasse]; zusätzlich Netto-Explosivstoffmasse bei Stoffen und Gegen-
ständen der Klasse 1 (in kg); 

 ggf. Hinweis auf Beförderung in begrenzten Mengen (Angabe der Brut-
tomasse in kg); 

 ggf. Hinweis auf Beförderung in freigestellten Mengen (Anzahl der Ver-
sandstücke (max. 1.000 Stück); 

 ggf. Hinweis bei umweltgefährdenden Stoffen „UMWELTGEFÄHR-
DEND“ oder „MEERESSCHADSTOFF/UMWELTGEFÄHRDEND“ bzw. 
„MEERESSCHADSTOFF“; 
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 ggf. die Angaben nach 1.1.4.4.5 RID (Huckepackverkehr);

 ggf. Nummer zur Kennzeichnung der Gefahr bei TC, TWB, Tankfahr-
zeugen, MEGC, ortsbT, MEMU sowie Ct und BK und Fahrzeugen mit
Gütern in loser Schüttung entsprechend Kapitel 3.2, Tabelle A;

 bei der Beförderung von begasten Güterbeförderungseinheit (UN
3359) müssen zusätzlich die Angaben nach 5.5.2.4 RID/ADR angege-
ben werden.

 bei der Beförderung von ILE die gekühlt oder konditioniert sind die An-
gaben nach 5.5.3.7 RID/ADR

3.3 Pflichten des Absenders 

3.3.1 Allgemeines 

(1) Der Zugangsberechtigte hat im Versand die Pflichten des Absenders
zu erfüllen.

(2) Der Zugangsberechtigte/die Agentur des Zugangsberechtigten hat

 anhand der schriftlich übermittelten Auftragsdaten – sofern dies
nicht schon in der Funktion als Absender im Vorlauf für die gesam-
te Transportkette erfolgt ist – zu prüfen, ob das gefährliche Gut zur
Beförderung im Kombinierten Verkehr zugelassen ist (§ 18 (1) Nr.
3 in Verbindung mit § 3 GGVSEB/ 1.4.2.1 RID);

 gemäß ADR/RID 1.4.2.1 bzw. § 18 (1) Nr. 5 nur TC, ortsbT, MEGC
und MEMU zu verwenden, die für die betreffenden Güter zugelas-
sen und geeignet sind und (gem. 1.4.2.1.1 c) ADR/RID) mit den
vorgeschriebenen Kennzeichnungen versehen sind;

 bei Klasse 7 die Verpflichtungen nach § 18 GGVSEB zu beachten

 dafür zu sorgen, dass gemäß § 18 (3) Nr. 2 GGVSEB/ 1.4.2.1.1e
RID an ungereinigten und nicht entgasten leeren TC, BK, ortsbT,
MEGC, Ct und MEMU

­ die Großzettel (Placards), orangefarbenen Tafeln und Kenn-
zeichnungen angebracht sind und 

­ sie ebenso dicht und verschlossen sind wie im gefüllten Zu-
stand; 

 bei Tanks zur Beförderung tiefgekühlt verflüssigter Gase dafür zu
sorgen, dass die tatsächliche Haltezeit bestimmt wird, oder bei un-
gereinigten leeren Tanks dafür zu sorgen, dass der Druck ausrei-
chend abgesenkt wird. 

 dafür zu sorgen, dass gemäß § 18 (1) Nr. 8 GGVSEB/ 1.4.2.1.1 b)
RID ein Beförderungspapier mit folgenden Angaben beizugeben
ist:

­ UN-Nummer, der die Buchstaben „UN“ vorangestellt werden;

­ die gemäß 3.1.2 RID bestimmte offizielle Benennung des Stof-
fes oder Gegenstandes für die Beförderung, sofern zutreffend, 
ergänzt durch die technische Benennung; 

­ für Stoffe und Gegenstände der Klasse 1: der in Kapitel 3.2

Absender 

Aufgaben der 
Agentur 

Zulassungs-
prüfung 

Klasse 7 

Tiefgekühlt, 
verflüssigte 
Gase 

Beförderungs-
papier 
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 Tabelle A Spalte 3b angegebene Klassifizierungscode. 

Wenn in Kapitel 3.2 Tabelle A Spalte 5 andere Nummern 
der Gefahrzettelmuster als 1, 1.4, 1.5, 1.6, 13 und 15 an-
gegeben sind, müssen diese nach dem Klassifizierungs-
code in Klammern angegeben werden; 

-  für radioaktive Stoffe der Klasse 7: die Nummer der Klasse 
„7“; 

- für Batterien der UN-Nummern 3090, 3091, 3480, 3481, 
3551 und 3552 sowie für Fahrzeuge mit Batterieantrieb der 
UN-Nummern 3556, 3557 und 3558: die Nummer der Klas-
se „9“; 

- für Stoffe und Gegenstände der übrigen Klassen: die in Ka-
pitel 3.2 Tabelle A Spalte 5 RID angegebenen oder nach 
einer Sondervorschrift gemäß Spalte 6 anwendbaren 
Nummern der Gefahrzettelmuster mit Ausnahme des Ran-
gierzettels nach Muster 13. Wenn mehrere Nummern der 
Gefahrzettelmuster angegeben sind, sind die Nummern 
nach der ersten Nummer in Klammern anzugeben. 

Wenn keine Gefahrzettelmuster in Spalte 5 angegeben sind, 
ist die Klasse gemäß Spalte 3a anzugeben;  

­ ggf. die dem Stoff oder Gegenstand zugeordnete Verpa-
ckungsgruppe, der z. B. die Buchstaben „VG“ (VG II) vorange-
stellt werden dürfen; 

­ ggf. die Anzahl und Beschreibung der Versandstücke (z. B. 44 
Kisten, 120 Kanister); 

­ die Gesamtmenge jedes gefährlichen Gutes mit unterschiedli-
cher UN-Nr., offizieller Benennung oder unterschiedlicher Ver-
packungsgruppe, für die diese Angaben gelten [als Volumen 
bzw. als Brutto- oder Nettomasse]; zusätzlich Netto-
Explosivstoffmasse bei Stoffen und Gegenständen der Klasse 
1 (in kg); 

­ ggf. Nummer zur Kennzeichnung der Gefahr bei TC, TWB, 
Tankfahrzeugen, MEGC, ortsbT, MEMU sowie Ct und BK und 
Fahrzeugen mit Gütern in loser Schüttung entsprechend Kapi-
tel 3.2, Tabelle A; 

­ ggf. den Vermerk “Beförderung nach § 35 (4) Nr. 2 GGVSEB“; 

­ ggf. Hinweis auf Beförderung in begrenzten Mengen (Angabe 
der Bruttomasse in kg); 

­ ggf. Hinweis auf Beförderung in freigestellten Mengen (Anzahl 
der Versandstücke (max. 1.000 Stück); 

­ ggf. Hinweis bei umweltgefährdenden Stoffen 
„UMWELTGEFÄHRDEND“ oder „MEERESSCHADSTOFF/ 
UMWELTGEFÄHRDEND“ bzw. „MEERESSCHADSTOFF“; 

­ bei der Beförderung von begasten Güterbeförderungseinheit 
(UN 3359) müssen zusätzlich die Angaben nach 5.5.2.4 RID 
angegeben werden; 

­ ggf. Hinweis auf die Beförderung im Huckepackverkehr 
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„BEFÖRDERUNG GEMÄß UNTERABSCHNITT 1.1.4.4“ 

­ bei der Beförderung von ILE die gekühlt- oder konditioniert 
sind, die Angaben nach 5.5.3.7 RID/ADR. 

 erforderlichenfalls die nachstehenden Begleitpapiere gemäß § 18 
(1) Nr. 10 GGVSEB beizufügen: 

­ Beförderungsgenehmigungen entsprechend den Vermerken im 
Beförderungspapier; 

­ Ausnahmezulassungen gemäß § 5 GGVSEB, RID/ADR-
Vereinbarungen und – soweit vorgeschrieben - einen Vermerk 
im Beförderungspapier (siehe Anlage 1) oder als Beilage zum 
Beförderungspapier; 

­ Begleitpapiere für Abfalltransporte; 

­ schriftliche Informationen für die Transportdurchführung; 

­ Ausnahmen der GGAV/RID-Sondervereinbarungen. 

 

 
 

Begleitpapiere 
 

 
 

 
 

(3)  Schließt sich der Beförderung ein Seetransport an, muss der Absen-
der außerdem, 

­ wenn die ILE bezüglich der Aufschriften auf den Versandstücken, 
der Zusammenpackung und der Kennzeichnung den Vorschriften 
des Seeverkehrs entsprechen, den Vermerk  
„Beförderung nach Absatz 1.1.4.2.1“ 
in das Beförderungspapier eintragen;  

­ ggf. die für den Seeverkehrs erforderlichen Begleitpapiere (z. B. 
Verantwortliche Erklärung nach IMO oder das Multimodale Beför-
derungspapier, sofern vorhanden mit Container-
/Fahrzeugpackzertifikat), dem Beförderungspapier beifügen. 

Seeverkehr 

 

 
 
 
 
 
 
 

(4)  Der Absender hat weiterhin dafür zu sorgen – sofern dies nicht schon 
in der Funktion als Absender im Vorlauf erfolgt ist (vgl. 2.1.1.2) –, dass 
an SAnh in denen Versandstücke befördert werden, die orangefarbe-
nen Tafeln oder das Kennzeichen für Begrenzte Mengen am Heck 
und der Stirnseite des SAnh oder die entsprechenden Großzettel 
(Placards) an beiden Längsseiten des SAnh deutlich sichtbar ange-
bracht sind.  

Hinweis: 
Der Terminalbetreiber wird SAnh, die nicht entsprechend ge-
kennzeichnet sind, zurückweisen.  

(5)  Bei der Rollenden Landstraße hat der Zugangsberechtigte als Absen-
der die Zulassungsprüfung nach § 18 (1) Nr. 3 GGVSEB durchzufüh-
ren sowie auf die Einhaltung des Schutzabstandes nach 7.5.3 RID 
und ihrer sinngemäßen Anwendung bei der Verladung der Straßen-
fahrzeuge zu achten.  

Kennzeichnung 
von SAnh mit 
Versandstü-
cken 
 
 

 
 
 

Rollende Land-
straße 

 

3.3.2 Prüfung auf Zulassung zur Beförderung nach GGVSEB 

(1)  Grundlage für die Zulassungsprüfung ist § 18 (1) Nr. 3 in Verbindung 
mit § 3 GGVSEB/1.4.2.1 RID in Verbindung mit 1.1.2 RID: 

„Der Absender im Straßen- und Eisenbahnverkehr sowie in der Bin-
nenschifffahrt hat sich vor Übergabe gefährlicher Güter zur Beförde-
rung zu vergewissern, ob die gefährlichen Güter nach Teil 2 

 

Zulassungsprü-
fung  

Beförderung 
gefährlicher 
Güter 
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ADR/RID/ADN klassifiziert sind und nach § 3 befördert werden dür-
fen.“ 

„Gefährliche Güter dürfen unbeschadet des § 5 nur befördert werden, 
wenn deren Beförderung nach Unterabschnitt 2.2.1.2, 2.2.2.2, 2.2.3.2, 
2.2.41.2, 2.2.42.2, 2.2.43.2, 2.2.51.2, 2.2.52.2, 2.2.61.2, 2.2.62.2, 
2.2.8.2, 2.2.9.2, Kapitel 3.2 Tabelle A und Kapitel 3.3 des RID oder 
Anlage 2 nicht ausgeschlossen ist und die Beförderung unter Einhal-
tung der anwendbaren Vorschriften des RID erfolgt“.  

Der Absender hat im Kombinierten Verkehr nur eine inhaltlich be-
grenzte Prüfpflicht, die sich auf die Angaben im Beförderungspapier 
bzw. elektronisch übermittelten Daten und nicht auf das Gut selbst 
bezieht.  

(2)  Bei der Prüfung sind zusätzlich die jeweils gültigen Arbeits-/Agen-
turanweisungen der Zugangsberechtigten sowie die Bestimmungen 
des IMDG-Codes in Verbindung mit 1.1.4.2 RID zu beachten. 

Folgende Stoffe, die nach dem ADR auf der Straße befördert werden 
dürfen, sind nach dem RID von der Beförderung auf der Schiene aus-
geschlossen (siehe Kapitel 3.2 Tabelle A/1.1.4.4 RID): 

 giftige Munition (UN-Nummern 0020 und 0021); 

 die explosiven Stoffe der Klasse 1 Verträglichkeitsgruppe A (UN-
Nummern 0074, 0113, 0114, 0129, 0130, 0135, 0224 und 0473); 

 Gemische aus Salpetersäure und Salzsäure (UN-Nummer 1798); 

 Schwefeltrioxid der Klasse 8 mit einem Reinheitsgrad von mindes-
tens 99,95 %, das ohne Inhibitoren in Tanks befördert wird (UN-
Nummer 1829); 

 Tiefgekühlt, verflüssigter Chlorwasserstoff (UN-Nummer 2186); 

 Dichlordimethylether, symmetrisch (UN-Nummer 2249); 

 Diestickstofftrioxid (UN-Nummer 2421); 

 Methylnitril (UN-Nummer 2455); 

 Entzündbarer fester Stoff, entzündend (oxidierend) wirkend, n.a.g. 
(UN-Nummer 3097); 

 Entzündend (oxidierend) wirkender Fester Stoff, selbsterhitzungs-
fähig, n.a.g. (UN-Nummer 3100); 

 die organischen Peroxide der Klasse 5.2, die eine Temperaturkon-
trolle erfordern (UN-Nummern 3111 bis 3120); 

 Selbsterhitzungsfähiger fester Stoff, entzündend (oxidierend) wir-
kend, n.a.g. (UN-Nummer 3127); 

 Mit Wasser reagierender fester Stoff, entzündend (oxidierend) wir-
kend, n.a.g. (UN-Nummer 3133); 

 Entzündend (oxidierend) wirkender fester Stoff, entzündbar, n.a.g. 
(UN-Nummer 3137); 

 die selbstzersetzlichen Stoffe der Klasse 4.1, die eine Temperatur-
kontrolle erfordern (UN-Nummern 3231 bis 3240); 

 polymerisierende Stoffe der Klasse 4.1, die eine Temperaturkon-

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Arbeits-/ Agen-
turanweisung 
 

Beförderungs-
ausschluss 
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trolle erfordern (UN-Nummern 3533 und 3534) 

 polymerisierende Stoffe der Klassen 1 bis 8 in Verpackungen oder 
Großpackmitteln (IBC) mit einer Temperatur der selbstbeschleuni-
genden Polymerisation (SAPT) von ≤ 50 °C und polymerisierende 
Stoffe in Tanks mit einer SAPT von ≤ 45 °C, für die deshalb eine 
Temperaturkontrolle erforderlich ist; 

 

Bei Anwendung von Ausnahmen (Vermerk im Beförderungspapier) 
sind deren Auflagen zu beachten. 

Für bestimmte Verkehre (z. B. Ärmelkanaltunnel, Store-Belt-Verbin-
dung, Öresund-Verbindung, Staaten mit SMGS-Frachtrecht) sind ggf. 
länderspezifische Besonderheiten, RID-Sondervereinbarungen sowie 
zusätzliche Beförderungsbedingungen zu beachten. 

Enthalten die Auftragsdaten/ Beförderungspapiere den Eintrag  

 „Keine Güter der Klasse......“  

 „Kein selbstzersetzlicher Stoff der Klasse 4.1“ oder 

 „Kein Stoff der Klasse 5.2“ 

entfällt die Zulassungsprüfung (siehe 5.4.1.5/ 5.4.1.2.3.5 RID). Diese 
Angaben sind in das Beförderungspapier zu übernehmen. 

Ausnahmen 
 

Besonderheiten 
 

 

3.3.3 Abgleich Auftragsdaten/Beförderungspapier – ILE 

(1)  In Erfüllung der in § 18 (3) Nr. 2 GGVSEB auferlegten Pflichten führt 
der Zugangsberechtigte/ die Agentur des Zugangsberechtigten nach 
Eingang der ILE den Soll-/ Ist-Abgleich unter Zuhilfenahme der beim 
Check-In erfassten Daten durch.  

Der Soll-/Ist-Abgleich sowie die Übereinstimmung zwischen Auftrags-
daten/Beförderungspapier und den Angaben an der ILE sowie deren 
ordnungsgemäße Kennzeichnung nach RID/ADR oder dem IMDG-
Code sind zu dokumentieren. 

Werden bei den Überprüfungen Unstimmigkeiten festgestellt, so sind 
sie vor der Schienenbeförderung im Benehmen mit dem Kunden (ggf. 
Erstverlader/Befüller) zu beseitigen. Die Übernahme ist sonst nicht 
zulässig. 

Änderungen der Auftragsdaten dürfen nur nach schriftlicher Bestäti-
gung durch den Kunden des Zugangsberechtigten erfolgen.  

(2)  Die Vorschriften für die Großzettel (Placards), Kennzeichen und die 
orangefarbenen Tafeln für die Beförderung mit Schienen-/Straßen-
fahrzeugen sind festgelegt im RID/ADR in: 

1. Kapitel 3.2 Tabelle A  

- Großzettel (Placards) – Spalte 5 (ggf. zusätzliche Bezettelungs- 
und Kennzeichnungsvorschriften gemäß den Sondervorschriften 
in Spalte 6 beachten); 

- Orangefarbene Tafel der TC, TWB, ortsbT, MEGC, MEMU und 
BK und Ct für die Beförderung von Gütern in loser Schüttung – 
Spalte 1 (UN-Nummer) und 20 (Nummer zur Kennzeichnung 
der Gefahr). 

 

§ 18 (3) 2 
GGVSEB 
 
 

 
 
 
 

Übernahme-
verbot 
 
 

 
 

Großzettel 
(Placards)/ 
Kennzeichen/ 
orangefarbene 
Tafeln 
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2. Abschnitt  

- 3.4.x Anbringen des Kennzeichens für begrenzte Mengen; 

- 5.3.1 Anbringen von Großzetteln (Placards);  

- 5.3.2 Orangefarbene Tafel; 

- 5.3.3 Kennzeichnung für Stoffe, die in erwärmtem Zustand be-
 fördert werden; 

- 5.3.4 Rangierzettel nach Muster 13 und 15 (nur RID); 

- 5.3.6 Kennzeichnung für umweltgefährdende Stoffe; 

- 5.5.2 Begaste Einheit. 

- 5.5.3 Kühl- oder Konditionierungsmittel 

3. Unterabschnitt  

- 6.8.2.5 Kennzeichnung (Ladegutanschrift/Tankcodierung). 

4. Abschnitt 

- 8.1.3 Anbringen von Großzetteln (Placards) und orangefarbe-
nen Tafeln an Beförderungseinheiten (nur ADR). 

 

 

 

 

 

 

 

(3)  Nach Abschluss dieser Prüfungen (Übereinstimmung und Vollstän-
digkeit der Angaben in den elektronischen Auftragsdaten/ Beförder-
ungspapieren und der ILE) übergibt der Absender dem Beförderer 
(EVU) die Beförderungspapiere und die ggf. dazugehörigen Begleit-
papiere sowie die Informationen/ Daten aus dem Check-In-Verfahren. 

 

 

 

 

3.4. Aufgaben des Verladers 

(1)  Die Pflichten des Verladers gemäß § 21 GGVSEB/ 1.4.3.1 RID für die 
sachgemäße Verladung der Ladeeinheiten auf den Tragwagen (Um-
schlag Straße/Schiene und ggf. Schiene/Schiene) obliegen dem Be-
treiber der Umschlaganlage bzw. Subunternehmer, der auf vertragli-
cher Basis den Umschlag durchführt. 

Bei der Rollenden Landstraße (siehe 3.1.) liegt die Verantwortung als 
„Verlader“ beim Fahrzeugführer. 

(2)  Der Verlader 

 darf gemäß § 21 (1) GGVSEB/ 1.4.3.1 RID gefährliche Güter 
dem Beförderer nur übergeben, wenn sie gemäß § 3 GGVSEB 
zur Beförderung zugelassen sind; 

 darf gemäß § 27 (3) GGVSEB i.V.m. 1.10.1.2 RID gefährliche 
Güter dem berechtigten Beförderer zur Beförderung nur über-
geben, wenn dessen Identität in geeigneter Weise festgestellt 
wurde (siehe auch Anhang V); 

 hat gemäß § 27 (3) GGVSEB i. V. m. 1.10.3.3 RID die Siche-
rungseinrichtungen (Vorrichtungen und Ausrüstungen zum 
Schutz gegen Diebstahl) auf offensichtliche Mängel zu prüfen; 

 hat gemäß § 26 GGVSEB dafür zu sorgen, dass an leeren 
Tanks außen keine gefährlichen Reste des Füllgutes anhaften 
und ungereinigte leere und nicht entgaste Tanks ebenso ver-
schlossen und dicht sind wie im gefüllten Zustand; 

 hat gemäß § 21 (3) Nr. 2 a) und c) GGVSEB für die Kenn-

Verlader 

Allgemeines 
 
 
 
 

 
 

 

Prüfpflichten 
 
 

Sicherung 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

Anbringen von 
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zeichnung der Tragwagen zu sorgen, wenn die an der ILE an-
gebrachten Großzettel (Placards), Kennzeichen und orange-
farbenen Tafeln außerhalb des Tragwagens nicht deutlich 
sichtbar sind. 
Die Kennzeichnung ist nicht erforderlich, wenn SAnh mit Ver-
sandstücken am Heck und der Stirnseite sichtbar mit orange-
farbenen Tafeln gekennzeichnet sind. 

 hat gem. § 21 (3) Nr. 3 GGVSEB dafür zu sorgen, dass nur 
Container eingesetzt werden, die den technischen Anforderun-
gen nach Abschnitt 7.1.3 RID und somit den Bestimmungen 
des CSC oder den Bestimmungen der IRS 50591 und 50592 
der UIC entsprechen. 

 hat gem. § 21 (3) Nr. 4 (b) GGVSEB dafür zu sorgen, dass 
beim Verladen der ILE auf einen Wagen die Vorschriften über 
die Beladung und Handhabung nach Kapitel 7.5 RID beachtet 
werden. Hierzu zählt gem. 7.5.1.2 RID auch eine Sichtprüfung 
des Wagens, des Containers, Schüttgut-Containers, MEGC, 
Tankcontainers, ortsbeweglichen Tanks oder Straßenfahr-
zeugs sowie ihrer bei der Be- und Entladung verwendeten 
Ausrüstung auf offensichtliche Mängel (z. B. Kennzeichnung 
des Wagens mit Muster K). 

 hat gem. § 21 (3) Nr. 5 GGVSEB dafür zu sorgen, dass bei 
Tankcontainern und MEGC die Vorschriften nach Absatz 
4.3.2.3.2 und bei ortsbeweglichen Tanks nach 4.2.2.3, 4.2.3.3 
oder 4.2.4.3 RID beachtet werden. 

 hat die Tragwagen an beiden Seiten mit Rangierzettel nach 
5.3.4 RID zu versehen, und zwar: 

- mit dem Rangierzettel Nr. 13 „Vorsichtig verschieben“, soweit 
es das RID für bestimmte Stoffe oder Gegenstände gemäß 
Kapitel 3.2 Tabelle A, Spalte 5 RID fordert; 

- mit dem Rangierzettel Nr. 15 „Abstoß- und Ablaufverbot“ so-
weit es das RID für bestimmte Stoffe oder Gegenstände ge-
mäß Kapitel 3.2 Tabelle A, Spalte 5 RID fordert. 

Großzetteln 
(Placards), 
Kennzeichen 
und orangefar-
benen Tafeln 
an Tragwagen 
 

Konformität der 
ILE 

 

 

Beachtung der 
Vorschriften 
gem. 7.5 RID 

 

 

 

 

Schutz der ILE 
während der 
Beförderung 
 

Rangierzettel 
 

 
 
 

 
 

(3)  Im Rahmen der Erfüllung der allgemeinen Sicherheitspflichten nach  
§ 4 (1) GGVSEB/1.4.1.1 RID/ADR hat der Verlader insbesondere zu 
achten auf 

 den Einsatz geeigneter Tragwagen in Verbindung mit 7.2.4 
RID, z. B. Sondervorschriften W2, W8 (siehe auch Kapitel 3.2 
Tabelle A, Spalte 16 RID) und die ordnungsgemäße Verladung 
der ILE, 

Allgemeine Si-
cherheitspflich-
ten 

 

 die ordnungsgemäße Bezettelung und Kennzeichnung gemäß 
Kapitel 3.2 Tabelle A, Spalte 5 RID sowie den unbeschädigten 
Zustand der ILE (vgl. 7.1.3 und 7.1.4 RID/ADR) und 

 die Einhaltung der Schutzabstandsregelung nach 7.5.3 RID 
und ihrer sinngemäßen Anwendung bei der Verladung. 
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3.5. Pflichten des Beförderers  

3.5.1 Versand 

(1)  Die Pflichten des Beförderers sind in § 19 GGVSEB/1.4.2.2 RID ent-
halten.  

Der Beförderer  

 hat gemäß 1.4.2.2.1 RID anhand der vom Absender übergebe-
nen (elektronischen) Auftragsdaten/Beförderungspapiere und 
der ILE 

- zu prüfen, ob das Gut nach § 3 GGVSEB in Verbindung mit 
Kapitel 3.2 Tabelle A RID zur Beförderung zugelassen ist; 

- sich zu vergewissern, dass die vorgeschriebenen Unterla-
gen dem Beförderungspapier beigefügt sind und weiterge-
leitet werden, 

- sich durch Sichtprüfung zu vergewissern, dass die Wagen 
und die Ladung keine offensichtlichen Mängel, keine Un-
dichtheiten oder Risse aufweisen, keine Ausrüstungsteile 
fehlen, usw., 

- sich durch Sichtprüfung zu vergewissern, dass bei ortsbT, 
TC, und MEGC das festgelegte Datum der nächsten Prü-
fung nicht überschritten ist, 

- zu prüfen, dass die Wagen nicht überladen sind, 

- sich zu vergewissern, dass ggf. gemäß 1.4.2.2.1 f) RID die 
vorgeschriebenen Placards und Kennzeichnungen ange-
bracht sind. 

 hat gemäß § 4 (2) GGVSEB das zuständige EIU unverzüglich 
zu benachrichtigen, wenn gefährliches Gut bei Unfällen oder 
Unregelmäßigkeiten austritt oder austreten kann und die Ge-
fahr nicht rasch zu beseitigen ist und die beförderten gefährli-
chen Güter eine besondere Gefahr für andere bilden; 

 muss sicherstellen, dass gemäß § 19 (3) Nr. 1 GGVSEB der 
Betreiber der Eisenbahninfrastruktur zu jedem Zeitpunkt wäh-
rend der Beförderung schnell und uneingeschränkt über die 
Daten verfügen kann, die es ihm ermöglichen, die Anforderun-
gen des 1.4.3.6 b) RID zu erfüllen; 

 dass nach § 19 (3) Nr. 3 GGVSEB die erforderlichen Beförde-
rungs- und Begleitpapiere während der Beförderung im Zug 
mitgeführt und zuständigen Personen (z. B. EBA) auf Verlan-
gen zur Prüfung ausgehändigt werden; 

 hat nach 1.3.2.2 RID das Personal zusätzlich hinsichtlich der 
Besonderheiten des Schienenverkehrs zu unterweisen;  

 hat nach § 19 (3) Nr. 2 GGVSEB zu sorgen, dass jedes Mit-
glied der Besatzung eines Zuges einen Lichtbildausweis nach 
1.10.1.4 RID mit sich führt; 

Beförderer 

 

Pflichten 

 
 

 hat gemäß § 19 (1) Nr. 4 dafür zu sorgen, dass die Dokumente 
im Zusammenhang mit der Beförderung von ILE, die begast 
und vor der Beförderung nicht vollständig belüftet worden sind, 
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die Angaben nach 5.5.2.4.1 ADR/RID enthalten; 

 dafür zu sorgen, dass nach § 19 (3) Nr. 4 GGVSEB die Vor-
schriften über den Schutzabstand nach 7.5.3 RID beachtet 
werden; 

 muss den Triebfahrzeugführer gemäß § 19 (3) Nr. 6 GGVSEB 
über die geladenen Güter informieren; 

 hat gemäß § 19 (3) Nr. 8 GGVSEB dafür zu sorgen, dass im 
Huckepackverkehr am SAnh die orangefarbenen Tafeln, das 
Kennzeichen für Begrenzte Mengen oder die Großzettel 
(Placards) nach 1.1.4.4.3 RID angebracht sind; 

Hinweis: 
Diese Verantwortlichkeit wird aus arbeitsschutzrechtlichen 
und organisatorischen Gründen dem Ur-Absender (siehe 
Abschnitt 2.1.1.2 bzw. 3.4 Absatz 2) bzw. dem Fahrzeugfüh-
rer (siehe Abschnitt 2.1.2) zugewiesen. 

 sich gemäß § 26 (1) GGVSEB durch eine Sichtprüfung zu ver-
gewissern, dass den Tanks außen keine gefährlichen Reste 
des Füllgutes anhaften und ungereinigte leere und nicht ent-
gaste Tanks ebenso verschlossen und dicht sind wie im gefüll-
ten Zustand. 

 hat dafür zu sorgen, dass nach § 19 (1) Nr. 5 die Dokumente 
im Zusammenhang mit der Beförderung von Containern, die 
gekühlt oder konditioniert und vor der Beförderung nicht voll-
ständig belüftet wurden, die Angaben nach Absatz 5.5.7.3.1 
RID enthalten.  

(2)  Im Rahmen der Erfüllung der allgemeinen Sicherheitspflichten nach  
§ 4 GGVSEB ist insbesondere zu prüfen, ob  

 der Absender die im Beförderungspapier vermerkten Kopien 
von Genehmigungen, Ausnahmen und Zustimmungen der zu-
ständigen Behörde beigegeben hat; 

 zwischen den Angaben in den Beförderungspapieren und den 
Angaben und Kennzeichnungen an der ILE keine Widersprü-
che bestehen. 

 

(3)  Container müssen mit dem vorgeschriebenen CSC-
Sicherheitszulassungsschild, welches am Container angebracht ist, 
versehen sein. 

a) Ist zusätzlich zum CSC-Schild eine ACEP-Kennzeichnung vorhan-
den: im CSC-Schild ist kein Datum der nächsten Prüfung einge-
schlagen; 

b) Ist nur das CSC-Schild vorhanden, darf das im Schild eingeschla-
gene Datum der nächsten Prüfung nicht überschritten sein. Ist die 
Frist überschritten, muss eine Klärung durch/über die Agentur mit 
dem Absender herbeigeführt werden. Eine Weiterbeförderung ist 
erst durch schriftlichen Nachweis einer gültigen CSC-Prüfung zu-
lässig. 

(4)  Tragwagen für die Beförderung von ILE mit Großzetteln (Placards) 
nach Muster 1, 1.5 oder 1.6 müssen mit ordnungsgemäßen Funken-
schutzblechen ausgerüstet sein (siehe 7.2.4, Sondervorschrift W2 und 

CSC 
 

ACEP 
 
 

 
 
 
 

Auswahl  
Tragwagen 
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W8 RID). 

Vor der Verladung von ILE, die mit Großzetteln (Placards) nach Mus-
ter 1, 1.5 oder 1.6 versehen sind, müssen die metallischen Flächen 
der Konsolen, der Aufsetzzapfen oder der Längsträger im Bereich der 
jeweils benutzten Aufsetzzapfen der Tragwagen gesäubert sein. 

Bei der Zuordnung der ILE zum Tragwagen sind die Regelungen in 
7.5.3 RID zu beachten: 

 
 
 
 

 
 

“Jeder Wagen, Großcontainer, ortsbewegliche Tank oder jedes Stra-
ßenfahrzeug, der/das Stoffe oder Gegenstände der Klasse 1 enthält 
und mit Großzetteln (Placards) nach Muster 1, 1.5 oder 1.6 versehen 
ist, muss im selben Zugverband von Wagen ,Großcontainern, ortsbe-
weglichen Tanks, Tankcontainer, MEGC  oder Straßenfahrzeugen mit 
Großzetteln (Placards) nach Muster 2.1, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1 oder 5.2 
oder von Straßenfahrzeugen, für die im Beförderungspapier angege-
ben ist, dass sie Versandstücke mit Gefahrzetteln nach Muster 2.1, 3, 
4.1, 4.2, 4.3, 5.1 oder 5.2 enthalten, durch einen Schutzabstand ge-
trennt sein.  

Die Bedingung dieses Schutzabstandes ist erfüllt, wenn der Zwi-
schenraum zwischen dem Pufferteller eines Wagens oder der Wand 
eines Großcontainers, ortsbeweglichen Tanks oder Straßenfahrzeugs 
und dem Pufferteller eines anderen Wagens oder der Wand eines an-
deren Großcontainers , ortsbeweglichen Tanks, Tankcontainer, 
MEGC oder Straßenfahrzeugs  

a) mindestens 18 Metern beträgt oder 

b) durch zwei zweiachsige oder einen vier- oder mehrachsigen Wa-
gen ausgefüllt ist.“ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Diese Regelungen gelten sinngemäß auch für die Rollende Landstraße. 

Schutzabstand 
 

3.5.2 Empfang - Bereitstellung und Eingangsabgleich 

Der Beförderer übergibt nach Bereitstellung der Wagen und erfolgtem 
Eingangsabgleich die vollzähligen Dokumente (Beförderungs- und Be-
gleitpapiere) an die frachtrechtlichen Empfänger der Schienenbeförde-
rung. Diese können ggf. zugleich gefahrgutrechtlicher Absender für den 
Nachlauf Straße oder Schiene sein.  

Die Übergabe der Dokumente erfolgt zusammen mit der rechnungsemp-
fängerbezogenen Eingangsliste Schiene. 
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3.5.3 Außerhalb der Besetzungszeit im Terminal abgestellte 
Eingangszüge 

Bei außerhalb der Besetzungszeit des Terminals abgestellten Eingangs-
zügen hat das jeweilige EVU die Wagen und ILE vor dem Abstellen zu be-
sichtigen. Bei evtl. auftretenden Unregelmäßigkeiten hat das EVU den 
Fahrdienstleiter des EIU zu verständigen. 

Die Beförderungspapiere sind an einer mit allen Beteiligten vereinbarten 
Stelle zu hinterlegen. 

 

 

3.6. Pflichten des Empfängers 

Der frachtrechtliche Empfänger auf dem Empfangs-Terminal ist der jewei-
lige Zugangsberechtigte/die Agentur des Zugangsberechtigten. 

Da sich ein Straßen-/Schienennachlauf anschließt (siehe unter 4.) treffen 
den frachtrechtlichen Empfänger nur bestimmte Pflichten. 

Er hat nach 1.4.2.3 RID  

- die Verpflichtung, die Annahme des Gutes nicht ohne zwingenden 
Grund zu verzögern (§ 20 (1) GGVSEB); 

- Die weiteren Pflichten nach § 20 GGVSEB und 1.4.2.3 RID treffen 
denjenigen, der das gefährliche Gut tatsächlich entlädt (Endempfän-
ger). 

 

Empfänger 

3.7. Pflichten des Entladers 

Der Entlader hat 

- sich durch einen Vergleich der entsprechenden Informationen im Be-
förderungspapier mit den Informationen auf der ILE zu vergewissern, 
dass die richtige ILE abgesetzt wird (§ 23a (1) Nr. 1 GGVSEB/ 
1.4.3.7.1 a) RID);  

- vor und während der Entladung zu prüfen, ob die ILE so stark beschä-
digt ist, dass eine Gefahr für den Entladevorgang besteht und wenn 
dieser Fall besteht, erst die Entladung durchgeführt wird, wenn geeig-
nete Maßnahmen ergriffen wurden (§ 23a (1) Nr. 2 GGVSEB/ 1.4.3.7.1 
b) RID); 

- ggf. gefährliche Rückstände zu entfernen, die nach dem Entladevor-
gang an der ILE oder dem Tragwagen anhaften (§ 23a (1) Nr. 3a) 
GGVSEB/ 1.4.3.7.1 d) RID);  

 

- dafür zu sorgen, dass ggf. Großzettel (Placards), orangefarbene Tafeln 
und Kennzeichen vom entladenen Tragwagen entfernt werden  
(§23a (1) Nr. 5 GGVSEB/1.4.3.7.1 f) RID). 

Entlader 
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4. Nachlauf 

 

4.1 Pflichten des Absenders  

 

4.1.1 Nachlauf auf der Straße 
 

(1) Wird im Nachlauf zur Schienenbeförderung die ILE zum Empfänger 
auf der Straße befördert, unterliegt diese Beförderung den Vorschrif-
ten der GGVSEB, sowie den Anlagen A und B des ADR und ggf. der 
GGAV, Ausnahmezulassungen sowie multilateralen Vereinbarungen 
ADR. 

Beim Nachlauf gibt es die Möglichkeit der Abholung der ILE durch 
Selbstabholer oder Subunternehmer des Zugangsberechtigten. Beim 
Subunternehmer muss zusätzlich zu der Hinweispflicht auf das Ge-
fahrgut auf den Tunnelcode gem. ADR hingewiesen werden. 

(2) Erforderlichenfalls sind die nachstehenden Begleitpapiere gemäß § 18 
GGVSEB beizufügen: 

- Beförderungsgenehmigungen entsprechend den Vermerken im 
Beförderungspapier; 

- Ausnahmezulassungen gemäß § 5 GGVSEB, RID/ADR-
Vereinbarungen und – soweit vorgeschrieben – einen Vermerk 
im Beförderungspapier (siehe Anlage 1) oder als Beilage zum 
Beförderungspapier; 

- Begleitpapiere für Abfalltransporte; 

- schriftliche Informationen für die Transportdurchführung; 

- Ausnahmen der GGAV/ADR-Sondervereinbarungen. 

Allgemeines 
 
 
 
 

Subunter-
nehmer 
 
 

Begleitpapiere 
 

(3)  Erfolgt die Abholung der ILE durch einen Selbstabholer, so ist dieser 
sowohl Absender als auch Beförderer. Der Zugangsberechtigte (als 
frachtrechtlicher Empfänger der Schienenbeförderung) informiert sei-
nen Vertragspartner. 

Selbstabholer 
 
 
 

(4)  Der Zugangsberechtigte hat dafür zu sorgen, dass die ILE mit gefähr-
lichem Gut am Eingangstag abgeholt wird (siehe Anhang III).  

Werden bei den Überprüfungen Unstimmigkeiten festgestellt, so sind 
sie vor Abholung der ILE im Benehmen mit dem Auftraggeber zu klä-
ren und zu beseitigen. Die Übernahme ist sonst nicht zulässig. 

Änderungen der Angaben im Beförderungspapier dürfen nur nach 
schriftlicher Bestätigung des Auftraggebers erfolgen. 

(5) Der Absender (Agentur) hat den Verlader auf Sendungen, die dem 
Sprengstoffgesetz unterliegen, besonders hinzuweisen. 

Abholfrist 
 
 

Übernahme-
verbot 
 

 
 

Besonderheit 
bei Spreng-
stoffsendun-
gen 

4.1.2 Nachlauf auf der Schiene 
 

Wird die ILE mit einem neuen Beförderungsvertrag auf der Schiene wei-
terbefördert, so ist gemäß den Abschnitten 3.1 und 3.3 zu verfahren. 
 

Schienen- 
Nachlauf/Um-
steigerverkehr 
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4.2. Pflichten des Verladers 

4.2.1 Nachlauf auf der Straße 

 

(1)  Die Pflichten des Verladers gemäß §§ 21, 26, 27 und 29 GGVSEB für 
die sachgemäße Verladung der ILE auf das Straßenfahrzeug (Um-
schlag Schiene/Straße) obliegen dem Betreiber des Terminals bzw. 
dem Subunternehmer, der auf vertraglicher Basis den Umschlag 
durchführt.  

(2) Der Verlader 

 darf gemäß § 21 (1) GGVSEB/1.4.3.1.1 a) ADR gefährliche Güter 
dem Beförderer nur übergeben, wenn sie gemäß § 3 GGVSEB zur 
Beförderung zugelassen sind;  

 darf gemäß § 27 (3) GGVSEB i.V.m. 1.10.1.2 ADR gefährliche Gü-
ter dem berechtigten Beförderer zur Beförderung nur übergeben, 
wenn dessen Identität in geeigneter Weise festgestellt wurde (sie-
he auch Anhang V); 

 hat gemäß § 27 (3) GGVSEB i.V.m. 1.10.3.3 ADR die Sicherungs-
einrichtungen (Vorrichtungen und Ausrüstungen zum Schutz gegen 
Diebstahl) auf offensichtliche Mängel zu prüfen; 

 hat gemäß § 26 (1) und (2) GGVSEB dafür zu sorgen, dass an lee-
ren Tanks außen keine gefährlichen Reste des Füllgutes anhaften 
und ungereinigte leere und nicht entgaste Tanks ebenso ver-
schlossen und dicht sind wie im gefüllten Zustand; 

 hat gemäß § 21 (1) 5 GGVSEB – in Verbindung mit 5.5.2.2 ADR 
dafür zu sorgen, dass an jeder begasten ILE ein Warnkennzeichen 
nach 5.5.2.3 ADR angebracht ist; 

 hat nach § 21 (2) Nr. 4 GGVSEB dafür zu sorgen, dass an ILE mit 
Versandstücken Placards nach 5.3.1.2 ADR, die orangefarbenen 
Tafeln nach 5.3.2.1.4 ADR und das Kennzeichen nach 5.3.6 ADR 
angebracht sind; 

 hat gem. § 21 (2) Nr. 6 GGVSEB dafür zu sorgen, dass bei Tank-
containern und MEGC die Vorschriften nach Absatz 4.3.2.3.2 und 
bei ortsbeweglichen Tanks nach 4.2.2.3, 4.2.3.3 oder 4.2.4.3 RID 
beachtet werden. 

 ggf. Hinweis auf Beförderung in begrenzten Mengen (Angabe der 
Bruttomasse in kg); 

 hat dafür zu sorgen, dass die Kennzeichnungsvorschriften nach 
den 3.4.13 bis 3.4.15 ADR beachtet werden (begrenzte Mengen); 

 ggf. Hinweis auf Beförderung in freigestellten Mengen (Anzahl der 
Versandstücke (max. 1.000 St.); 

 hat nach § 21 (2) Nr. 1 GGVSEB den Fahrzeugführer auf das ge-
fährliche Gut und dessen UN-Nummer, offizielle Benennung, Nr. 
des Gefahrzettelmusters und ggf. Klasse/Verpackungsgruppe hin-
zuweisen;  

 hat nach § 29 (3) Nr. 3 u. 4 GGVSEB die Vorschriften über das 
Rauchverbot und das Verbot von Feuer und offenem Licht zu be-
achten; 
 

Allgemeines 
 
 
 
 

 

Zulassungs-
prüfung 
 

Sicherung 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

Begaste ILE 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

begrenzte 
Mengen 

 
 

freigestellte 
Mengen 

 
 
 
 

Rauchverbot 
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• hat sich nach § 21 (2) Nr. 2 GGVSEB zu vergewissern, dass die 
Vorschriften über die Trägerfahrzeuge von TC, ortsbT und MEGC 
nach 7.4.1 ADR eingehalten sind. 

 (3)  Im Rahmen der Erfüllung der allgemeinen Sicherheitspflichten nach 
§ 4 (1) GGVSEB/ 1.4.1 RID/ADR hat der Verlader durch Augenschein 
insbesondere zu achten auf 

• den unbeschädigten Zustand der ILE;  

• den ordnungsgemäßen Zustand der orangefarbenen Tafeln, der 
Großzettel (Placards) und der Kennzeichen an der ILE; 

• einen eventuellen Austritt von Ladegut und 

• frische Überlaufspuren von Ladegut. 

(4)  Außerdem sind die Kontrollen nach § 29 (1) GGVSEB i.V.m. 7.5.1 und 
7.5.7 ADR durchzuführen. Grundsätzlich ist eine Vollkontrolle gem. 
7.5.1 ADR/RID vorgesehen, allerdings sind auch stichprobenartige 
Kontrollen zulässig, sofern sie eine gleichwertige Sicherheitswirkung 
erzielen (vgl. 7-42 RSEB). 

Der Fahrzeugführer quittiert auf dem Abholschein (Anlage 4 Gefahr-
gutleitfaden KV), dass er die vorgenannten Voraussetzungen zu einer 
Übernahme von Gefahrgut erfüllt. 

Der Verlader hat die Aufgabenerledigung des Fahrzeugführers zu 
überwachen und zu dokumentieren. Hierzu übergibt der Verlader 
(oder ein von ihm Beauftragter) bei der Abholung von Gefahrgut dem 
Fahrzeugführer den Vordruck nach Anlage 6. Dieser füllt nach Verla-
dung der ILE den oberen Teil aus und bestätigt mit Unterschrift (ent-
fällt bei digitaler Bearbeitung) die sachgerechte Verladung und wirk-
same Sicherung der ILE auf dem Fahrzeug. Die Kontrollpunkte sind 
durch den Verlader zu prüfen und zu dokumentieren. Niederzurren als 
Ladungssicherung der ILE auf dem Fahrzeug wird nicht akzeptiert. 

Der Verlader legt fest, welche Fahrzeuge bei der Ausfahrt kontrolliert 
werden. Die Kontrollen werden durch Unterschrift des Kontrollieren-
den im unteren Teil der Anlage 6 dokumentiert. Es ist mit dem Prüfni-
veau III der u. s. Tabelle zu beginnen, sofern keine Unregelmäßigkei-
ten festgestellt werden, kann das Prüfniveau nach 7 Kalendertagen 
auf das Prüfniveau II abgesenkt werden. Nach weiteren 7 Kalenderta-
gen ohne Unregelmäßigkeiten kann auf das Prüfniveau I abgesenkt 
werden. Werden Unregelmäßigkeiten festgestellt, ist das Prüfniveau 
III wieder anzuwenden und der Zyklus beginnt von vorn. 

Anz. der umgeschlagenen 
Gefahrgut-ILE/Terminal und 
Jahr 

Anzahl 
Stichproben  
Prüfniveau I 

Anzahl 
Stichproben  
Prüfniveau II 

Anzahl 
Stichproben  
Prüfniveau III 

0–3.200 125 200 Vollkontrolle 

3.201–10.000 200 315 Vollkontrolle 

10.001–35.000 315 500 Vollkontrolle 

35.001–150.000 500 800 Vollkontrolle 

über 150.000 800 1.250 Vollkontrolle 

(Quelle ISO 2859). 

Kontrollen 
 

 
Allgemeine 
Sicherheits-
pflichten 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Quittierung 
Abholschein 
Anlage 4 

Kontrolle 
 
 
Anlage 6 
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Die Losgröße des Jahres wird auf den Monat heruntergebrochen. So-
fern im Vorjahr kein Gefahrgut umgeschlagen wurde, richtet sich die 
Losgröße nach der erwarteten Umschlagmenge des aktuellen Jahres.  

Wird bei einer Kontrolle der Dokumente (z. B. Beförderungspapiere, 
ADR-Schulungsbescheinigung) oder der Sichtprüfung des Fahrzeu-
ges und seiner Ausrüstung festgestellt, dass das Fahrzeug oder der 
Fahrzeugführer den Rechtsvorschriften nicht genügt, darf die Bela-
dung des Straßenfahrzeuges nicht erfolgen (vgl. 7.5.1.2 ADR). In die-
sem Fall wird der Terminalbetreiber die Ausfahrt aus dem Terminal 
verweigern.  

Der Fahrzeugführer gibt die ausgefüllten Vordrucke dem Verlader vor 
Verlassen des Terminals zurück. Die Vordrucke bewahrt der Verlader 
drei Jahre ab Ende des jeweiligen Kalenderjahres auf (z. B. Kontrolle 
im März 2025  Aufbewahrung bis 31.12.2028). 

Für Tankcontainer, Tankwechselbehälter, MEMU, MEGC und für alle 
Ladeeinheiten zur Beförderung von explosiven Stoffen oder Gegen-
ständen mit Explosivstoff (Klasse 1) gilt, dass die Zulassungsbeschei-
nigung für Fahrzeuge zur Beförderung bestimmter gefährlicher Güter 
(ehem. B.3-Bescheinigung) im Original mitgeführt werden muss (vgl. 
9.1.1.2 ADR). 

(5)  Bei der Übergabe solcher Sendungen, wird überprüft, ob  
- der Abholer der tatsächliche im Beförderungspapier genannte 
 Empfänger ist.  
- der Empfänger (Fahrzeugführer als übernehmender unmittelbarer 
 Besitzer), einen auf seinen Namen ausgestellten Befähigungs-
 schein mitführt (Muster siehe Anlage 5). 
 

 

 
Umschlagver-
bot 
 
 
 
 

 
Verbleib der 
Unterlagen 
 

Bescheini-
gung für den 
Straßentrans-
port 

Besonderheit 
bei Spreng-
stoffsendun-
gen 
 
Anlage 5 
 

4.2.2 Nachlauf Schiene 

Wird die ILE mit einem neuen Beförderungsvertrag auf der Schiene 
weiterbefördert, so sind die Abschnitte 3.1 und 3.4 des Gefahrgutleit-
fadens KV entsprechend zu beachten 

 

Schienen-
nachlauf  
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 Grundsätzliche Prozessregelung Gefahrgut Seite 1

Prozessschritt Aufgaben/Tätigkeiten LKW
Zugangsbe- 
rechtigter

EIU

Die abgebildete Reihenfolge 
entspricht nicht dem Ablauf im 

Terminal

(Abschnitt im Gefahrgutleit- 
faden)

 F
a

h
rz

e
u

g
fü

h
re

r

 A
g

e
n

tu
r 

d
e

s 
Z

u
g

a
n

g
sb

e
re

ch
tig

te
n

 A
u

ft
ra

g
sb

e
a

rb
e

itu
n

g

 W
a

g
e

n
m

e
is

te
r,

 T
ri

e
b

fa
h

rz
e

u
g

fü
h

re
r

 L
e

its
te

lle
/T

e
rm

in
a

ld
is

p
o

n
e

n
t

 C
h

e
ck

-I
n

 L
a

d
e

a
u

fs
ic

h
t

 K
ra

n
b

e
d

ie
n

e
r

 C
h

e
ck

-O
u

t

 N
o

tf
a

lll
e

its
te

lle
 d

e
s 

S
ch

ie
n

e
n

w
e

g
b

e
tr

e
ib

e
rs

 Straßenvorlauf (2.)

Ankunft am Terminal, Meldung und Vorführung der ILE 
beim Check-In

X

Dafür sorgen, dass bei Ankunft am Terminal an SAnh, in 
denen Versandstücke befördert werden, die orange-
farbenen Tafeln an der Stirn- und Heckseite des SAnh 
oder die entsprechenden Großzettel (Placards) an beiden 
Längsseiten des SAnh deutlich sichtbar angebracht sind.

X

1. GGVSEB § 23a (1) 1                   
ADR 1.4.3.7.1 a)   

Vergleich Beförderungsdokument (Terminal-
order/Anlieferschein bei Straßeneingang) mit ILE, ob die 
richtige ILE abgeladen wird 

X

2. GGVSEB § 23a (1) 3.b) Sichtprüfung, ob Ventile und Besichtigungsöffnungen 
(Domdeckel) an der ILE verschlossen sind

X (X2) (X)

3. GGVSEB § 23a (1) 2                     
ADR 1.4.3.7.1 b) 
[ADR 7.5.1.3]

Vor u. während der Abladung prüfen, ob die ILE so stark 
beschädigt ist, dass eine Gefahr für den Abladevorgang 
entsteht 

X (X)

4. GGVSEB § 23a (1) 3.a) 
ADR 1.4.3.7.1 d)

Nach Abladung ggf. gefährliche Rückstände am 
Beförderungsmittel entfernen (veranlassen)

X (X) (X)

5. GGVSEB § 23a (1) 4 
ADR 1.4.3.7.1 e)

Sicherstellen, dass ggf. eine vorgeschriebene Reinigung 
am Beförderungsmittel vorgenommen wird (veranlassen) X

6. GGVSEB § 23a (1) 5 
ADR 1.4.3.7.1 f)

An vollständig abgeladenen, gereinigten 
Beförderungsmitteln Gefahrenkennzeichungen entfernen 
(veranlassen)

(X) X (X)

 Schienenbeförderung (3.)

 Aufgaben des Absenders bei der Schienenbeförderung (3.3)

7. GGVSEB § 4 (1) 
RID 1.4.1.1

ILE durch Inaugenscheinnahme auf unbeschädigten 
Zustand prüfen

X X2

8. Kennzeichnung der ILE erfassen X X2

9. GGVSEB § 26  (1) 2    
RID 1.4.2.1.1 e)

Prüfen, ob ungereinigte leere TC, ortsb T, BK, MEGC dicht 
und verschlossen sind wie im befüllten Zustand

X X2

10. GGVSEB § 26  (1) 1         Sichtprüfung, ob keine gefährlichen Reste des Füllgutes 
anhaften

X X2

11. GGVSEB § 18 (1) 5 
RID 1.4.2.1.1 c)
CSC-Gesetz Art. 2 (3)

Prüfen, ob die Ct, TC, ortsbeweglichen Tanks, BK und 
MEGC zugelassen sind (CSC-Gültigkeit) (X) X X2

12. GGVSEB § 18 (3) 2                    
RID 1.4.2.1.1 c)

Prüfen, ob die Kennzeichnung an der ILE mit den 
Auftragsdaten/ Beförderungspapieren übereinstimmen 
(Soll-/Ist-Abgleich) und Dokumentation des 
Prüfergebnisses im WebFrontEnd der Agentur

X

13. GGVSEB § 18 (1) 3
RID 1.4.2.1.1 a)

Prüfen, ob das gefährliche Gut zur Beförderung 
zugelassen ist (Beförderungspapier)

X

14. GGVSEB § 18 (1)  1, 2
RID 1.4.2.1.1 b) 

Beförderer und Verlader auf die begrenzte Mengen, 
freigestellte Mengen in nachweisbarer Form hinweisen

X

15. GGVSEB § 18 (1) 1, 2 und 
(3) 3
RID 1.4.2.1.1 b)

Angaben für die Erstellung eines Beförderungspapieres 
liefern   X

16. GGVSEB § 18 (1) 10
RID 1.4.2.1.1 b)

Erforderliche Begleitpapiere beifügen (z.B. Abfall, IMO-
Erklärung, Ausfuhrgenehmigungen, Zolldokumente)

X

17. Beförderungspapier erstellen national X
18. Beförderungspapier erstellen international X
19. GGVSEB § 18 (1) 8                                             

RID 1.4.2.1.1 b)
Beförderungspapiere und Begleitpapiere an den 
Beförderer (EVU) übergeben

X (X)

EVU
(Beförderer)

Aufgaben des Entladers (Abladen vom Straßenfahrzeug) beim Straßeneingang (2.4)

Der Terminalbetreiber erhält die ILE aus dem Straßenvorlauf und unterzieht diese den nachfolgenden Prozessschritten.
Grau markierte Felder sind Bestandteil des straßenseitigen Check-In (Erfassung).

DUSS 
(Terminalbetreiber)
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 Aufgaben des Verladers im Schienenversand (3.4)

20. GGVSEB § 21 (3) 2  
RID 1.4.3.1.1 d)

Prüfen, ob an ILE Großzettel, Kennzeichen und oT 
angebracht sind

X X2

21. RID 1.4.3.1.1 d) Prüfen, ob die Großzettel, oT und Kennzeichen den 
Vorschriften entsprechen

X X2

22. GGVSEB § 21 (1) 5 und 6 Prüfen, ob die Kennzeichnung "Begaste 
Güterbeförderungseinheit" / begrenzte Mengen / Kühl- 
oder Konditionierungsmittel angebracht ist

X X2

23. GGVSEB § 26 Prüfen, ob TC, ortsbT, BK, MEGC dicht und verschlossen 
u. dass keine Ladegutanhaftungen vorhanden sind X X2 (X)

24. GGVSEB § 21 (3) 3
RID 7.1.3 und 7.1.4

ILE durch Inaugenscheinnahme auf unbeschädigten 
Zustand und Container auf CSC-Konformität prüfen

X X2 (X)

25. GGVSEB § 21 (1) 1
RID 1.4.3.1.1 a)

Prüfen, ob das gefährliche Gut zur Beförderung 
zugelassen ist (Beförderungspapier)

X

26. GGVSEB § 21 (3) 2 
RID 1.4.3.1.1 d)

Prüfen, ob die Kennzeichnung an der ILE mit den 
Auftragsdaten/ Beförderungspapier übereinstimmen (Soll- 
/ Ist-Abgleich) und Dokumentation des Prüfergebnisses im 
WebFrontEnd der Agentur 

X

27. Prüfen, ob Rangierzettel am Tragwagen angebracht sind
X

28. Groß- und Rangierzettel, sowie Kennzeichen und oT an 
den Tragwagen anbringen

X

29. GGVSEB § 21 (3) 4a)
[RID 7.2.4  W2 und W8]

Auf Einsatz geeigneter Tragwagen achten (nur bei Klasse 
1, nach Voranmeldung vor Versand und technischer 
Wagenfreigabe durch EVU)

(X) (X) X

30. Festlegeeinrichtungen am Tragwagen einstellen 
(Aufsetzzapfen und Stützbock)

X

31. GGVSEB § 21 (3) 4b)
[RID Bem. zu 7.5]

Auf ordnungsgemäße Beladung und Handhabung nach 
RID 7.5 achten

X (X)

32. GGVSEB § 21 (3) 4b)
[RID 7.5.3]

Schutzabstandsregelung für ILE beachten (ím Ubf)
(X) X

32.
a

GGVSEB § 21 (3) 5 Bei TC u. MEGC 4.3.2.3.2 RID und bei ortsbT 4.2.2.3, 
4.2.3.3 oder 4.2.4.3RID beachten

X

33. Freigabe zur Verladung X
34. GGVSEB § 27 (3)                       

RID 1.10.1.2
Identitätsprüfung des Beförderers

(X) X

 Aufgaben des Beförderers im Schienenverkehr (3.5)

 Versand (3.5.1)
35. CSC/ACEP

(CSC Gesetz Art. 2 (3)
Prüfen, ob das CSC-Sicherheitsschild vorhanden und das 
Datum der nächsten Prüfung nicht überschritten ist (entfällt 
bei ACEP)

X X2

36. GGVSEB § 3 
RID 1.4.2.2.1 a)

Prüfen, ob das gefährliche Gut zur Beförderung 
zugelassen ist (Beförderungspapier)

X

37. RID 1.4.2.2.1 b) Beförderungs- und Begleitpapiere inhaltlich auf 
Vollständigkeit prüfen

X

38. RID 1.4.2.2.1 f) Prüfen, ob die Kennzeichnung an der ILE mit den 
Auftragsdaten/Beförderungspapieren übereinstimmt (Soll-
/Ist-AbgIeich)

X (X)

39. RID 1.4.2.2.1 d) Vergewissern, dass bei  TC, ortsbT und MEGC die Frist 
für die nächste Prüfung nicht überschritten ist 

X

40. RID 1.4.2.2.1 e) Dafür zu sorgen, dass die Tragwagen nicht überladen sind
(X) X (X)

41. RID 1.4.2.2.1 c) Prüfen, ob an der ILE keine gefährlichen Reste anhaften/ 
Mängel vorhanden sind

X (X2) (X)

42. RID 1.4.2.2.1 c) Sichtprüfung der ILE auf offensichtliche Mängel, 
Undichtheiten, Risse und fehlende Ausrüstungsteile X (X2) (X)

43. RID 1.4.2.2.1 c) Auf Einsatz geeigneter Tragwagen achten (nur bei Klasse 
1, nach Voranmeldung vor Versand und technischer 
Wagenfreigabe durch EVU)

(X) X (X)

44. GGVSEB § 19 (3) 4                           
[RID 7.5.3]

Schutzabstandsregelung 
(bei Zugbildung im Ubf)

X (X)

45. GGVSEB § 19 (3) 3und 6
RID 1.4.2.2.1 b)

Beförderungspapiere und Begleitpapiere vollständig an 
den Triebfahrzeugführer übergeben

X

46. GGVSEB § 19 (3) 7 dafür sorgen, dass im Huckepackverkehr am Anhänger die 
orangefarbenen Tafeln oder die Großzettel (Placards) 
angebracht sind

X (X)

47. GGVSEB § 19 (1) 4                           dafür sorgen, dass bei begasten Beförderungseinheiten 
die Dokumente die vorgeschriebenen Angaben enthalten (X) X

48. GGVSEB § 19 (1) 5 dafür sorgen, dass bei gekühlten oder konditionierten  
Beförderungseinheiten die Dokumente die 
vorgeschriebenen Angaben enthalten

(X) X

 Empfang - Bereitstellung und Eingangsabgleich (3.5.2)
49. Eingangsabgleich durchführen X

50.
Beförderungs- und Begleitpapiere vollständig an den 
frachtrechtlichen Empfänger übergeben X (X)

51. GGVSEB § 23 a) (1) 1                   
RID 1.4.3.7.1 a)   

Vergleich Beförderungsdokument (Schieneneingangsliste) 
mit ILE, ob die richtige ILE abgeladen wird X

52. GGVSEB § 23a (1) 2                     
RID 1.4.3.7.1 b) 
[RID 7.5.1.3]

Vor u. während der Entladung prüfen, ob die ILE so stark 
beschädigt ist, dass eine Gefahr für den Entladevorgang 
entsteht 

X (X)

53. GGVSEB § 23a (1) 3.b) Sichtprüfung, ob Ventile und Besichtigungsöff-nungen 
(Domdeckel) an der ILE verschlossen sind

X (X)

Aufgaben des Entladers (Abladen vom Schienenfahrzeug) im Schieneneingang (3.7)
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54. GGVSEB § 23a (1) 3.a) 
RID 1.4.3.7.1 d)

Nach Abladung ggf. gefährliche Rückstände am 
Beförderungsmittel entfernen (veranlassen)

X (X) (X)

55. GGVSEB § 23a (1) 4
RID 1.4.3.7.1 e)

Sicherstellen, dass ggf. eine vorgeschriebene Reinigung 
am Beförderungsmittel vorgenommen wird (veranlassen) X

56. GGVSEB § 23a (1) 5
RID 1.4.3.7.1 f)

An vollständig abgeladenen, gereinigten 
Beförderungsmitteln Gefahrenkennzeichen entfernen 
(veranlassen)

X (X)

57. GGVSEB § 27 (3) 1                     
ADR 1.10.1.2

Identitätsprüfung des Beförderers/Fahrzeugführers
(X) X (X)

58. GGVSEB § 21 (1) 1
ADR 1.4.3.1.1 a)

Prüfen, ob das gefährliche Gut zur Beförderung 
zugelassen ist (Zulassungsprüfung) * *

X

59. GGVSEB § 21 (2) 1 Fahrzeugführer auf das gefährliche Gut (gem. ADR 
5.4.1.1.1 a) - d)) und GGVSEB § 35, hinweisen

X

60. GGVSEB § 21 (2) 2                    
[ADR 7.4.1]

Vergewissern, dass eine Zulassungsbescheinigung der 
Trägerfahrzeuge für Tanks etc. vorliegt 
(Zulassungsbescheinigung)

(X) X

61.
GGVSEB § 29 (1)
[ADR 7.5.1.2 erster Anstrich]

Kontrolle der Dokumente  durchführen
X X (X)

62. GGVSEB § 29 (1) 
[ADR 7.5.1.2 zweiter 
Anstrich]

Vor Verladung Sichtprüfung des Fahrzeugs und seiner 
Ausrüstung durchführen und im Abholschein bestätigen (X) X

63. Anlage 6 LF KV
(Kontrolliste Fahrzeug)

Nach Beladung des Fahrzeugs vor Ausfahrt 
stichprobenweise Prüfung der Kontrollliste und des 
Fahrzeugs

(X) (X1) X

64. GGVSEB § 21 (2) 4
ADR 1.4.3.1.1 d)

Dafür sorgen, dass die ILE ordnungsgemäß 
gekennzeichnet ist

(X) (X1) X

65. GGVSEB § 21 (1) 5 und 6 Prüfen, ob die Kennzeichnung "Begaste Güterbe-
förderungseinheit" / begrenzte Menge /  Kühl- oder 
Konditionierungsmittel angebracht ist

(X) (X1) X

66. GGVSEB § 21 (2) 5                   
ADR 7.1.3
CSC-Gesetz Art. 2 (3)
HGB § 438

ILE durch Inaugenscheinnahme auf unbeschädigten 
Zustand und Container auf CSC-Konformität prüfen

(X) X (X) X

66.
a

GGVSEB § 21 (3) 6 Bei TC u. MEGC 4.3.2.3.2 RID und bei ortsbT 4.2.2.3, 
4.2.3.3 oder 4.2.4.3 RID beachten

(X) X X

Aufgaben des Verladers für den Straßenausgang (4.2)
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67. GGVSEB § 26 
ADR 1.4.3.1.1 b)
HGB § 438

Prüfen, ob TC, ortsb T, BK, MEGC dicht und verschlossen 
u. dass keine Ladegutanhaftungen vorhanden sind X X (X) X

68.  Anlage 4 LF KV 
(Abholschein)

Freigabe zur Verladung
X (X1) (X)

Zeitweiliger Aufenthalt (Anhang III) 
69. GGVSEB § 4 (1) ILE abstellen X
70. ILE erfassen X
71. Besichtigung durchführen X
72. Besichtigung dokumentieren X
73. ILE an den  jeweiligen Zugangsberechtigten melden X
74. ILE an Zentrale des Betreibers melden X
75. GGBefG § 2 Außerhalb der Besetzungszeiten des Ubf die 

Beförderungspapiere an der festgelegten Stelle 
(zugänglich für Rettungskräfte) hinterlegen

(X) X

76. Hinterlegte Beförderungspapiere bei Öffnung des Ubf  an 
den Zugangsberechtigten übergeben

X

77. GGVSEB § 27 (3) 1                   
RID/ADR 1.10

Es ist dafür zu sorgen, dass Abstellplätze, Depots, etc. 
ausreichend gesichert, gut beleuchtet und soweit möglich 
und angemessen für die Öffentlichkeit unzugänglich sind

X

Außerhalb der Besetzungszeit des Ubf abgestellte Züge (3.5.3)
78. Wagen und ILE besichtigen, bei evtl. Unregel-mäßigkeiten 

ist die vereinbarte Stelle zu informieren
X

79. Beförderungspapiere hinterlegen X

Verhalten bei Unregelmäßigkeiten (Anhang IV)
80. GGVSEB § 4 (1) Leitstelle/Terminaldisponent verständigen X X X X X X X X
81. GGVSEB § 4 (2) zuständigen Notfallleitstelle EIU/Fahrdienstleiter EIU 

verständigen
X

82. Zentrale des Terminalbetreibers verständigen X

83. GGVSEB § 4 (2) zuständige Behörden verständigen X X

Allgemeine Sicherheitspflichten
84. GGVSEB § 29 (2) 4                      

ADR 7.5.9
Rauchverbot im Umschlagbereich einhalten

X x x x x x x x x

Legende:
grün unterlegte Felder  = Verantwortlicher gemäß Gefahrgutrechtsvorschriften/Gefahrgutleitfaden KV bzw. anderen Rechtsquellen

X  = tatsächliche Durchführung
(X)  = Mithilfe

X1  = nach entsprechenden örtlichen Verhältnissen

X2  = im Falle von Umsteigersendungen Schiene-Schiene übernimmt die Ladeaufsicht die Funktion

** bereits versandseitig geprüft (nur noch stichprobenweise)

 Die Beteiligten verpflichten sich im Falle des Einsatzes von Subunternehmern, diese zur Einhaltung der
 getroffenen Regelungen im gleichen Umfang zu verpflichten, als wenn sie die Leistung selbst erbringen würden.

GGVSEB § 4 (1) 
RID 1.4.1.1
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Beförderung gefährlicher Güter gem. § 35 GGVSEB  

Der Beförderer im Straßenverkehr hat vor Beginn der Beförderung im Beförde-
rungspapier die Bezeichnung der Bahnhöfe oder Hafenanlagen anzugeben, die er 
für die Beförderung in Anspruch nimmt, und zusätzlich zu vermerken 

 „Beförderung nach § 35 Absatz 2 GGVSEB“. 

Eintrag im Be-
förderungspa-
pier 
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(1) Ein zeitweiliger Aufenthalt im Verlauf der Beförderung liegt gemäß § 2 
GGBefG vor, wenn dabei gefährliche Güter für den Wechsel der Be-
förderungsart oder des Beförderungsmittels (Umschlag) oder aus 
sonstigen transportbedingten Gründen zeitweilig abgestellt werden. 
Auf Verlangen sind Beförderungsdokumente vorzulegen, aus denen 
Versand- und Empfangsort feststellbar sind. ILE dürfen während eines 
zeitweiligen Aufenthaltes nicht geöffnet werden. 

 Der zeitweilige Aufenthalt der ILE ist auf ein Minimum zu beschrän-
ken. 

(2) Werden ILE mit gefährlichen Gütern im Terminal zeitweilig abgestellt, 
so sind unter Berücksichtigung örtlicher Besonderheiten, Rahmenbe-
dingungen und Zustimmungserfordernisse des Terminal-Betreibers 
grundsätzlich folgende Bedingungen einzuhalten: 

- Beladene und leere ungereinigte ILE sind wenn möglich ebenerdig 
abzustellen und von allen Seiten zugänglich zu halten. 

- ILE mit Großzetteln (Placards) nach Muster 1, 1.5 oder 1.6 sind 
von ILE mit anderen gefährlichen Gütern mindestens 18 m ent-
fernt abzustellen (analog Schutzabstandsregelung). 

- ILE mit Großzetteln (Placards)/Kennzeichen/orangefarbenen Ta-
feln müssen zur Beseitigung von Unregelmäßigkeiten über Zu-
fahrtswege erreichbar sein.  

- Vorgaben des Kapitels 1.10 RID/ADR sind zu beachten. 

(3) Grundsätzlich sind ILE mit Gefahrgut:  

- im Versand am Versandtag aufzuliefern, 

- im Empfang am Eingangstag weiterzubefördern. 

Bei Re-Expeditionssendungen ist der Weitertransport unverzüglich si-
cherzustellen. 

(4) Können beladene oder leere ungereinigte ILE aus sonstigen trans-
portbedingten Gründen nicht weiterbefördert werden, so sind sie spä-
testens innerhalb der Öffnungszeit des auf den Eingangstag folgen-
den Terminalarbeitstages weiterzubefördern. 

(5) Außerhalb der Öffnungszeiten des Terminals sind die Beförderungs-
papiere an der dafür festgelegten Stelle (zugänglich für die Rettungs-
kräfte) zu hinterlegen und am Folgetag bei Dienstbeginn dem jeweili-
gen Zugangsberechtigten zurückzugeben. 

 

Begriff 
 
 
 
 
 
 

 
 

Bedingungen 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Sicherung 

Abwicklung or-
ganisieren 
 
 

 
 

Abstellen der 
ILE 
 

Hinterlegung 
der Beförde-
rungspapiere 
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(6) Nicht am Empfangstag weiterbeförderte ILE mit gefährlichen Gütern 
sind mit 

- Eingangsdatum, 

- Zugangsberechtigter, 

- Kunde, 

- ILE-Zeichen/Nummer, 

- UN-Nummer und 

- Versandbahnhof 

durch den Betreiber des Terminals zu erfassen. 

 Diese Angaben sind spätestens bis 9:00 Uhr des folgenden Terminal-
arbeitstages per E-Mail an die betreffenden Zugangsberechtigten mit 
der Aufforderung zu melden, diese ILE umgehend fristgerecht im Lau-
fe des Tages weiterzubefördern. Gegebenenfalls sind weitere Maß-
nahmen (z. B. zur Beschleunigung der Weiterbeförderung, Siche-
rung/Überwachung, Gefahrenvorsorge, etc.) einzuleiten. 

  Die zuständigen Ansprechpartner sind von den Zugangsberechtigten 
zu benennen  

(7) Die Überwachung für abgestellte Züge bzw. Wagen, die durch das 
EVU außerhalb der Öffnungszeit des Terminals zugeführt und abge-
stellt werden, obliegt dem EVU. 

Bei bereits zum Versand angenommenen ILE, die aus transportbe-
dingten Gründen durch das EVU nicht weiterbefördert werden kön-
nen, ist analog zu verfahren. 

 Die Überwachung der im Terminal vom Betreiber übernommenen ILE 
mit Gefahrgut obliegt dem Terminalbetreiber. 

Erfassen und 
Melden abge-
stellter ILE 

 

 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Überwachen 
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(1) Der Betreiber eines Terminals hat als Eisenbahninfrastrukturunter-
nehmen (EIU)  

- gemäß § 4 GGVSEB 

die zuständigen Behörden (z. B. Feuerwehr, Polizei) unverzüglich zu 
benachrichtigen, wenn gefährliche Güter auf dem Gelände des Ter-
minals bei Unfällen oder Unregelmäßigkeiten austreten oder austre-
ten können; 

- gemäß § 31 GGVSEB i.V.m. 1.3.2.2 und 1.4.3.6 b) RID 

 dafür zu sorgen, dass sein Personal über die Maßnahmen unterrichtet 
ist, die es bei Unfällen oder Unregelmäßigkeiten zu treffen hat; 

 dafür zu sorgen, dass sein Personal hinsichtlich der Besonderheiten 
des Schienenverkehrs unterwiesen ist.  

(2) Zur Realisierung der Forderungen des § 4 GGVSEB steht für Maß-
nahmen zur Bewältigung von gefährlichen Unregelmäßigkeiten, Unfäl-
len usw. bei der DB InfraGO AG ein flächendeckendes Notfallma-
nagement zur Verfügung. In diesem sind die entsprechenden Verant-
wortlichkeiten und Meldewege für den jeweiligen Betreiber des Termi-
nals entsprechend festgelegt.  

Bei Ereignissen gilt für die Terminals folgende Verfahrensweise: 

1) Terminalleitstelle verständigen 

2) Die Terminalleitstelle verständigt unverzüglich den zuständigen 
Fahrdienstleiter (gemäß Örtlichkeit) bei Wirkung auf den Gleisbe-
reich. 

3) Bei Freiwerden von Gefahrgut und/ oder von umweltgefährden-
den Stoffen obliegen der Notfallleitstelle der DB InfraGO AG die 
Melde- und Alarmierungsaufgaben gemäß Modul 423.0231 (Mel-
den von Ereignissen und Aufruf von Hilfe).Der Notfallmanager hat 
die Funktion des Einsatzleiters bis zum Eintreffen der Gefahren-
abwehrbehörden.  

4) Der Terminalleiter stellt sicher, dass dem Notfallmanager ein ge-
eigneter Mitarbeiter zur Unterstützung zur Verfügung steht.  

5) Die Untersuchung nach Modul 423.0420 erfolgt in der Regel 
durch den jeweiligen ständigen Stellvertreter des Eisenbahnbe-
triebsleiters der DB InfraGO AG; der Terminal-Leiter wird als Teil-
untersuchungsführer tätig. 

Pflichten des 
EIU 

 

 
 
 
 

 

 
 

 
 

Notfallma-
nagement der 
DB  
InfraGO AG 
 
 
Melden 

 

 
 

 
 
 
 

Einsatzleitung 
 

Unterstützen 
 

Untersuchen 

 

(3) Es ist entsprechend den Vorgaben des zuständigen EIU zu verfahren. Notfallma-
nagement an-
derer EIU 
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Gefährliche Güter dürfen gemäß Unterabschnitt 1.10.1.2 RID/ADR nur Be-
förderern übergeben werden, deren Identität in geeigneter Weise festge-
stellt wurde. Verantwortlich hierfür ist derjenige, der als unmittelbarer Be-
sitzer das gefährliche Gut dem Beförderer zur Beförderung übergibt.  

1. Übergabe Straße/Schiene 

Hier besteht kein Handlungsbedarf, wenn mit dem Beförderer (EVU) re-
gelmäßige Geschäftsbeziehungen bestehen und die Identität des Ver-
tragspartners bekannt ist.  

2. Übergabe Schiene/Straße 

(1) Im KV ist für den Nachlauf auf der Straße zu prüfen, ob der Beförderer 
(Subunternehmer/ Selbstabholer) zur Abholung der ILE berechtigt ist. 

(2) Zu diesem Zweck hat der unmittelbare Besitzer der ILE vom Fahrzeug-
führer einen amtlicher Lichtbildausweis (Personalausweis, Reisepass, 
Führerschein) zu verlangen und dessen Name zu dokumentieren.  

(3) Eine Übergabe der ILE an den Fahrzeugführer darf erst dann erfolgen, 
wenn dieser durch Nennung einer eindeutigen Abholreferenz des Ope-
rateurs sich identifiziert hat. Hierzu ist zu prüfen, ob die vom Fahrzeug-
führer genannte Abholreferenz gültig ist. Ohne Nennung einer gültigen 
Abholreferenz ist eine Übergabe einer ILE nicht zulässig..  

(4) Zur Klärung der Identität und Abholberechtigung kann außerdem der 
auf Seite 2 dieses Anhanges aufgeführte Vordruck verwendet werden. 

3. Übergabe Schiene/Schiene 

Hier besteht kein Handlungsbedarf, wenn mit dem Beförderer (EVU) re-
gelmäßige Geschäftsbeziehungen bestehen und die Identität des Ver-
tragspartners bekannt ist. 

 

 

Wird die Identitätsprüfung nicht vom originär dafür Verantwortlichen 
vorgenommen, so hat sich dieser stichprobenweise davon zu über-
zeugen, dass die Prüfung korrekt durchgeführt wird.  
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Muster 
 

Abhol-Legitimation für Intermodale Transporteinheiten (ILE) 
mit gefährlichen Gütern 
 
 
an die           -Agentur im Terminal         
      (Ort) 
 
Hiermit beauftragen wir,          

(Empfänger*, Ort ) 

 
die              
   Firma, Ort (als beauftragter Abholer)  

 
 
einmalig die ILE Nr.          
   (amtl. Kennzeichen des Aufliegers oder ISO-/ILU- Code ) 

 
in unserem Namen in o. g. Terminal in Empfang zu nehmen. 
 
Wir bestätigen für diese einmalige Legitimation zur Abholung, dass dem Unter-
zeichner der zu befördernde Inhalt bekannt ist und der / die von uns nachstehende le-
gitimierte Fahrer/ Fahrerin über sämtliche für die Beförderung erforderlichen Geneh-
migungen gem. ADR verfügt: 
 
Herrn/ Frau             
  (Name, Vorname des beauftragten Fahrers / der Fahrerin) 

 
 

 

ADR-Schein gültig bis Zulassung für Tanks  Zulassung für Gefahrgut Kl. 1   

 
 

ja          nein 
 
 

ja          nein 
 
 

 
 
             
(Ort, Datum)     (Stempel, Unterschrift des Empfängers *) 

 

* Endempfänger gem. Beförderungs-/Begleitpapieren Schienenlauf  
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Die in der Anlage zur GGAV aufgeführten Ausnahmen finden nur in dem 
Geltungsbereich Anwendung, der im Titel der jeweiligen Ausnahme durch 
Buchstaben gekennzeichnet ist: Die dort verwendeten Buchstaben haben 
folgende Bedeutung: 

B – entspricht dem Geltungsbereich der Gefahrgutverordnung Straße, 
Eisenbahn und Binnenschifffahrt für die Beförderung auf allen 
schiffbaren Binnengewässern 

E - entspricht dem Geltungsbereich der Gefahrgutverordnung Straße, 
Eisenbahn und Binnenschifffahrt für die Beförderung auf der Schie-
ne mit Eisenbahnen 

M - entspricht dem Geltungsbereich der Gefahrgutverordnung See    

S - entspricht dem Geltungsbereich der Gefahrgutverordnung Straße, 
Eisenbahn und Binnenschifffahrt für die Beförderung auf der Straße 
mit Fahrzeugen.  

 

Geltungsbe-
reich der Aus-
nahmen 
 

Binnenschiff-
fahrt 
 

Eisenbahn 
 
 

Seeschifffahrt 

Straße 

 
 

 
 



 Gefahrgutleitfaden Kombinierter Verkehr Anlage 2 

 Besonderheiten des Seeverkehrs 
 

Seite 1 

 

                                                                                                                                                                                                                 

Fachautor: DUSS mbH – I.I-DV-SM Tom Irl +49 1523 3316441                                                       01.11.2025 

1. Beschreibung Kennzeichnung  

(1) Die Kennzeichnung der Ladeeinheiten kann abweichend von den 
Vorschriften des RID/ADR nach den Vorschriften des IMDG-Codes 
erfolgen, wenn dem Schienen-/ Straßen- ein Seetransport folgt oder 
vorausgeht (siehe 1.6 des Gefahrgutleitfadens KV): 

a) mit Placards/Großzettel  

(Im Seeverkehr müssen Beförderungseinheiten, auch 
SAnh/TSAnh, die gefährliche Güter enthalten, an beiden Seiten 
und an jedem Ende mit Placards versehen sein); 

b) wenn in der ILE verpackte gefährliche Güter von mehr als 4000 kg 
Bruttomasse, denen nur eine UN-Nummer zugeordnet wurde, ent-
halten sind, muss die UN-Nummer in schwarzen Zeichen (min. 
65 mm hoch) wie folgt angegeben sein, entweder auf  

- weißem Grund in der unteren Hälfte des Placards oder 

- auf einer orangefarbenen rechteckigen Tafel; 

c) mit dem richtigen technischen Namen des Gutes (Proper Shipping 
Name) an mindestens 2 Seiten von Tankbeförderungseinheiten 
und Schüttgutcontainern;  

d) mit Markierungen wie z. B. „MARINE POLLUTANT“ (MP), wenn die 
Gutart nach dem IMDG-Code ein Meeresschadstoff ist;  

e) Beförderungseinheiten, die nur gefährliche Güter in begrenzten 
Mengen enthalten, brauchen nicht mit einem Placard versehen zu 
werden; sie müssen jedoch auf allen 4 Außenseiten der ILE, un-
abhängig von der beförderten Bruttomasse, mit der Kennzeich-
nung für begrenzte Mengen versehen sein. 

f) Die Beförderung von gefährlichen Gütern in freigestellten Mengen 
ist im Beförderungspapier zu vermerken: „GEFÄHRLICHE GÜTER 
IN FREIGESTELLTEN MENGEN“ sowie die Anzahl der Versand-
stücke. Die Anzahl der Versandstücke ist auf 1.000 Stück be-
grenzt.  
Der Wagen/Container ist nicht zu kennzeichnen.  

g) Begaste CTU müssen an jedem Zugang an einer für Personen, 
welche die CTU öffnen oder betreten, leicht einsehbaren Stelle mit 
einem Warnzeichen für begaste Güterbeförderungseinheiten ver-
sehen sein. 

h) ILE, die gefährliche Güter zur Kühlung oder Konditionierung enthal-
ten, müssen an jedem Zugang an einer für Personen, welche die 
ILE öffnen oder betreten, leicht einsehbaren Stelle mit dem Ersti-
ckungswarnzeichen für Güterbeförderungseinheiten versehen sein. 

(2) Bei Anwendung des MoU für die Beförderung von Gefahrgut auf 
Ro/Ro-Schiffen im Ostseeverkehr erfolgt die Kennzeichnung der ILE 
in der Regel nach den Vorschriften des RID/ADR.  

Das MoU gilt für die gesamte Ostsee incl. des Bottnischen und des 
Finnischen Meerbusen und der Gewässer im Zugang zur Ostsee, im 
Norden begrenzt durch eine Linie zwischen Skagen (DK) und Lysekill 
(S). 

IMDG-Code 
 
 
 

Placards 

 
 
 

UN-Nummer 
 
 
 

 

 

Technischer 
Name 
 

Marine Pollu-
tant 

Begrenzte 
Mengen 
 
 
 

Freigestellte 
Mengen 
 
 
 
 

Begaste CTU 
 
 
 

Kühl- oder 
Konditionie-
rungsmittel 
 

MoU  
 
 

Geltungsbe-
reich 
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Wenn das Gefahrgut nach IMDG-Code ein Meeresschadstoff ist, 
muss die ILE zusätzlich die Markierung „MARINE POLLUTANT“ tra-
gen. 

 

 

Marine Pollu-
tant 

 

2. Plakatierung und Kennzeichnung  
Nachfolgend sind  

- Placards/Kennzeichen für den Seeverkehr und  

- Muster von Kennzeichnungen  

für gefährliche Güter dargestellt 
 

Kennzeichen der Klasse 1 

       
 Unterklassen 1.1, 1.2 und 1.3   Unterklasse 1.4         Unterklasse 1.5          Unterklasse 1.6 

 
Kennzeichen der Klasse 2  

     
    Klasse 2.1      Klasse 2.2     Klasse 2.3 
  
Kennzeichen der Klasse 3 

   
 

Kennzeichen der Klasse 4 
 

     
    Klasse 4.1               Klasse 4.2      Klasse 4.3  
         

     *  Symbol schwarz oder weiß 
 

 

G 

* 

* * 

* 
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Kennzeichen Klasse 5 
 

   
    Klasse 5.1      Klasse 5.2 

 
Kennzeichen der Klasse 6 

 

   
    Klasse 6.1     Klasse 6.2 
 
Kennzeichen der Klasse 7 
 

       
 7A 7B 7C 7E 
 

      
 7D 
 
Kennzeichen Klasse 8   Kennzeichen Klasse 9 
 

       9      9A   
 
   
   *  Symbol schwarz oder weiß 

  

* 
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UN – Nummer 
 

   Orangefarbene Tafel                oder          Placard 
 
 
 
 
 
(Mindestabmessung 120 x 300 mm) 
 
 
 
     (Mindestabmessung 250 x 250 mm) 
 
 

Markierung „MARINE POLLUTANT“   (Meeresschadstoff) 
            

  
 
 
 
     (Mindestabmessung 250 x 250 mm) 
 

 
 
Markierung „ELEVATED TEMPERATURE“  

(Seitenlänge mindestens 250 mm) 
 
 

FUMIGATION WARNING (Warnzeichen für begaste Ladeeinheiten) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  (Mindestabmessung 300 x 400 mm) 
 

1089 

  1089 

3 
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Erstickungswarnzeichen für Güterbeförderungseinheiten 
 

   
 
*   Benennung des Kühl-/Konditionierungsmittels 
 
 
Kennzeichen für Begrenzte Mengen 
 
 
 
 
 
 
 
 
    (Mindestabmessung 250 x 250 mm) 
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> 

< ---
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3. IMO-Erklärung/Multimodales Beförderungspapier 
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Muster der Beförderungs- und Begleitpapiere im KV  

Beförderungspapiere, z. B. 

- CIM Frachtbrief Kombinierter Verkehr (Anlage 3.1) 

- CIM/SMGS Frachtbrief (Anlage 3.2) 

- Transportschein (Anlage 3.3) 

- Nachweisung/Wagenliste  (Anlage 3.4) 

- Containerfrachtbrief (Anlage 3.5) 

 

Begleitpapiere (nur in Verbindung mit einem Beförderungspapier), z. B. 

- Anlageblätter 
Werden bei Sammelladungen den Beförderungspapieren Anlageblät-
ter mit gefahrgutrelevanten Angaben (z. B. EDV-Listen, Lade-
nachweise) beigefügt, so sind diese im Beförderungspapier wie folgt 
aufzuführen “Gefahrgutangaben siehe .......“. Sie müssen zu jedem 
Teil des Beförderungspapiers vorhanden sein. 

- Verantwortliche Erklärung nach IMO oder das Formular für die multi-
modale Beförderung gefährlicher Güter (Anlage 2)  

- Beiblatt zur LE Kombinierter Verkehr  (Anlage 3.6) 

- Versandauftrag (Anlage 3.7) 

- Abfallbegleitpapiere (z. B. EU Notifizierungsformular) (Anlage 3.8) 

 

 

 



1
Original

1

30

Expéditeur (nom, adresse) – Absender (Name, Anschrift) 

No TVA
MWSt.-Nr.

E-Mail

Tel.

Fax

Destinataire (nom, adresse, pays) 
Empfänger (Name, Anschrift, Land)

Déclarations de l’expéditeur  
Erklärungen des Absenders

Référence expéditeur – Absender Referenz

Annexes – Beilagen

No TVA
MWSt.-Nr.

E-Mail

Tel.

Fax

Lieu de livraison
Ablieferungsort

Pays – LandGare – Bahnhof

Conditions commerciales – Kommerzielle Bedingungen

Informations pour le destinataire – Vermerke für den Empfänger

Prise en charge
Übernahme

Paiement des frais
Zahlung der Kosten

Franco de port
Franko Fracht

y compris – einschliesslich jusqu’à – bis

Incoterms

Fa
ct

ur
at

io
n 

tr
an

si
t

Tr
an

si
tfa

kt
ur

ie
ru

ng

Wagon No – Wagen Nr.

No UTI/ Type UTI/ Longueur UTI / Masse nette/ Tare UTI/ Désignation de la 
marchandise
UTI-Nr. / UTI-Typ/ Länge UTI / Nettomasse/ Tara UTI/Bezeichnung des Gutes

RID oui
ja

99 Indications douanières
Zollamtliche Vermerke

48 Vérification
Überprüfung

Déclaration de valeur
Wert des Gutes

Intérêt à la livraison
Interesse an der Lieferung

Remboursement
Nachnahme

Nonobstant toute clause 
contraire, le transport des 
marchandises est soumis 
aux Règles uniformes CIM. 
Sont en outre applicables 
les conditions générales de 
transport du transporteur.
Die Beförderung von Gütern 
unterliegt auch bei einer  
gegenteiligen Abmachung 
den Einheit lichen Rechts-
vorschriften CIM. Ausser-
dem sind die Allgemeinen 
Beförderungsbedingungen 
des Beförderers anwendbar.

Sauf convention contraire, 
l’acheminement des  
wagons vides est soumis 
aux Règles uniformes CUV. 
Sont en outre applicables 
les conditions contractuel-
les topiques de l’entreprise 
de transport ferroviaire.
Die Beförderung von Leer-
wagen unterliegt unter  
Vorbehalt gegenteiliger Ab-
machung den Einheit lichen 
Rechtsvorschriften CUV. Im 
Übrigen gelten die einschlä-
gigen Vertragsbedingungen 
des Eisenbahnverkehrs-
unternehmens.

42

46

43

47

40

44

41

45

A
71 72 79

73 74

75 76 77 78

Monnaie

Währung

Monnaie

par – durch

F
ra

is

B
71 72 79

73 74

75 G
e

b
ü

h
re

n

C
71 72 79

73 74

75

F
ra

is

49 Code d’affran-
chissement
Frankaturcode

50 Itinéraires – Leitungswege

51 Opérations douanières – Zollbehandlung

52 Bulletin d’affranchissement
Frankaturrechnung

53 Avis d’encaissement No

Nachnahmebegleitschein Nr.

54 Procès-verbal No

Tatbestandsaufnahme Nr.

55 Prolongation du délai de livraison – Lieferfristverlängerung

mois – jour
Monat – Tag

renvoyé
zurückgesandtoui

ja

mois – jour
Monat – Tag

mois – jour
Monat – Tag

Code            du – von                                  au – bis                                  lieu – Ort

56 Déclarations du transporteur – Erklärungen des Beförderers 57 Autres transporteurs – Andere Beförderer

Nom, adresse – Name, Anschrift Parcours – Strecke

Qualité
Eigenschaft

58 a) Transporteur contractuel – Vertraglicher Beförderer 59 Date d’arrivée – Ankunftsdatum 60 Mise à 
disposition

Bereitgestellt

mois – jour – heure
Monat – Tag – Stunde

61 Quittance du destinataire
Empfangsbescheinigung

62 Identification
de l’envoi
Sendungs-
Identifikation

Lieu et date d’établissement – Ort und Datum der Ausstellung

Signature
Unterschrift

mois – jour – heure
Monat – Tag – Stunde

Pays – Land

Exp. No 

Versand Nr.

Gare – Bahnhof

4

2

3

5

6

7

9

8

10 11 12

13

15

21 23

16

Lieu – Ort

17

18

20

26

27

28

29

76 77 78

76 77 78

Date, signature – Datum, Unterschrift

renvoyé
zurückgesandt

établi par
erstellt durch

Parcours – Strecke par – durch19

14

Arrivage No – Empfangs-Nr.

70

70

70

Entreprise
Unternehmen

©
 2

01
2

 C
IT

P
a

rc
o

u
rs

S
tr

e
ck

e
P

a
rc

o
u

rs
S

tr
e

ck
e

P
a

rc
o

u
rs

S
tr

e
ck

e

oui
ja

Transport exceptionnel
Aussergewöhnliche Sendung

22

P
o

in
t – P

u
n

kt 6
, 7, 8

oui
ja

b) Procédure simplifiée de transit ferroviaire 
 Vereinfachtes Eisenbahnversandverfahren

Signature – Unterschrift

 Code principal obligé 
 Code Hauptverpflichteter

A remplir par l’entreprise de transport combiné ou 
le client/remettant
Durch das Unternehmen des Kombinierten  
Verkehrs oder den Kunden/Auflieferer auszufüllen 

X
Désigner par une croix ce qui convient – Zutreffendes ankreuzen
(Cases – Felder  20, 22, 23, 30, 52, 58)

Lettre de voiture CIM transport combiné

Frachtbrief CIM Kombinierter Verkehr

Lettre wagon CUV transport combiné

Wagenbrief CUV Kombinierter Verkehr

UTI 1

Scellés No – Verschlüsse Nr. Référence – Referenz 

No UTI/ Type UTI/ Longueur UTI / Masse nette/ Tare UTI/ Désignation de la marchandise
UTI-Nr. / UTI-Typ/ Länge UTI / Nettomasse/ Tara UTI/Bezeichnung des Gutes RID oui

ja

UTI 2

Scellés No – Verschlüsse Nr. Référence – Referenz     

NHM Code UTI 1 Masse brute UTI 124 25

Total

Bruttomasse UTI 2NHM Code UTI 2



1

Заполняется отправителем Нужное отметить крестиком – Zutreffendes ankreuzen
Vom Absender auszufüllen (Графы – Felder  21, 22, 25, 66)

1 Отправитель (Наименование, адрес, страна)1

Absender (Name, Anschrift, Land)1

Оригинал накладной
Frachtbrieforiginal

Электронная почта – E-Mail

Тел. – Tel.

Факс – Fax

Получатель (Наименование, адрес, страна)
Empfänger (Name, Anschrift, Land)

Заявления отправителя
Erklärungen des Absenders

Ссылка отправителя/№ договора
Absender Referenz/Vertrags-Nr.

Документы, приложенные отправителем
Vom Absender beigefügte Begleitpapiere

Электронная почта – E-Mail

Тел. – Tel.

Факс – Fax

Место доставки
Ablieferungsort

Страна/Железная дорога – Land/BahnСтанция назначения – Bestimmungsbahnhof

Коммерческие условия – Kommerzielle Bedingungen

Отметки, необязательные для перевозчика/железной дороги – Für den Beförderer unverbindliche Vermerke

Место приёма
Übernahmeort

Транзитное фактурирование – Transitfakturierung 
a) СМГС – SMGS

Наименование груза
Bezeichnung des Gutes

РИД/Приложение 2 к СМГС
RID/Anlage 2 SMGS да

ja

Код HXM/ГНГ
NHM/GNG-Code

Проверка 
Überprüfung

Накладная ЦИМ/СМГС
Frachtbrief CIM/SMGS

42

46

43

47

40

44

41

45

A
50 51 58

52 53

54 55 56 57

Ценность груза
Wert des Gutes

С
б

о
р

ы

B
50 51 58

52 53

54 G
e
b

ü
h

re
n

59 Код оплаты
Frankaturcode

60 Маршруты – Leitungswege

61 Таможенное оформление – Zollbehandlung

62 Коммерческий акт ЦИМ №
Tatbestandsaufnahme CIM Nr.

63 Удлинение срока доставки ЦИМ – Lieferfristverlängerung CIM

Месяц – день
Monat – Tag

Код – Code  от – von                                  до – bis                                  Место – Ort

64 Заявления перевозчика – Erklärungen des Beförderers 65 Другие перевозчики – Andere Beförderer

Наименование, адрес – Name, Anschrift

30 Место и время переотправки
Ort und Zeitpunkt der Neuaufgabe

Линия – Strecke

В качестве
Eigenschaft

66 a) Договорной перевозчик – Vertraglicher Beförderer 67 Дата прибытия – Ankunftsdatum 68 Предос-
тавлен

Bereitgestellt

Месяц – день – время
Monat – Tag – Stunde

71 Подтверждение получения
Empfangsbescheinigung

69 Идентификация
отправки
Sendungs-
Identifikation

Место и дата оформления накладной – Ort und Datum der Ausstellung

Подпись 
Unterschrift

Месяц – день – время
Monat–Tag–Stunde

Страна – Land

№ отправки
Versand Nr.

Станция – Bahnhof

1 29–

4

2

3

5

6

7

9

8

10 11 12

13

15

20 22

16

Станция отправления – Versandbahnhof

17

18

23

28

55 56 57

37

Дата, подпись – Datum, Unterschrift

Составлен 
erstellt durch

27

b) Линия ЦИМ через – durch
Strecke CIM

14

№ получения – Empfangs-Nr.

49

49

Перевозчик 
Unternehmen

©
 2

0
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6
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Л
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e
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e

да
ja

Необычная отправка
Aussergewöhnliche Sendung

21

да
ja

b) Упрощённая процедура для железнодорожных отправок
Vereinfachtes Eisenbahnversandverfahren

Подпись – Unterschrift

Код основного ответственного лица
Code Hauptverpflichteter

29 Место переотправки2 – Neuaufgabeort2

Масса груза 
после перегрузки
Masse nach
Umladung

Отметки таможни
Zollamtliche Vermerke

26

2006-09-01

Страна/Железная дорога – Land/Bahn

№ вагона – Wagen Nr.19 48

Масса определена
отправителем
Masse Absender

24 Масса определена
железной дорогой
Masse Bahn

Отправка
Sendung

25 повагонная 
Wagenladung

контейнерная
Container

Знаки, марки
Zeichen, Marken

Упаковка
Verpackung

Число мест
Stückzahl

Груз
Gut

Пломбы – Verschlüsse

70 Календарный штемпель станции отправления
Tagesstempel Versandbahnhof

39

38

При перевозке по ЦИМ,
также и в случае про-
тиворечивого соглашения,
должны соблюдаться
стандартные правовые
предписания ЦИМ. Кроме
того, применяются общие
условия перевозчика. 
При перевозке по СМГС
применяются предписания
СМГС.

Im Geltungsbereich der
Einheitlichen Rechts-
vorschriften CIM unterliegt 
die Beförderung auch bei
einer gegenteiligen 
Abmachung, den Einheit-
lichen Rechtsvorschriften
CIM. Ausserdem sind 
die Allgemeinen Beförde-
rungsbedingungen des 
Beförderers anwendbar.
Im Geltungsbereich des
SMGS unterliegt die 
Beförderung den 
SMGS-Beförderungs-
bedingungen.

X



 









CD 

® 

® 

* Felder nur ausfül!(fzn, wenn zutreffend @ Auftrags-Nr. @ Annahmestempel

Versandbahnhof: ... 

� �r 

Datum der 
Auflieferung: ..
Emr.,fangsbahnhof: 

-----------------------------------
Name und Ort des Rechnungsempfängers:

® * zur Weiterleitung nach: @ □ □ Enthält die Ladung Gefahrgut? ja nein 
-----------------------------------
® * Rechnungsempfänger:

(J) Name und Ort des Auflieferers
(Filiale, Korrespondent, Trucker): 

-------------------------------
Name und Ort des Abholers: 

® - Kennziffern eintragen gemäß Deckblatt -

Art der 
1.D 2.0 Ladeeinheit: 

Nr. der Ladeeinheit(en): Code-Nr., bei Fahrzeugen == Kfz-Nr. 

SAnh/ 
1 1 1 1 TSAnh 

1. WB DJ 1 
1. IS0-CT/

1. TC/WB 1 1 1 

2. WB DJ 1 
2. IS0-CT/

1 TC/WB 1 1 1 

@ 1 

Ladungs-
gewicht (in kg) 1 

Eigengewicht d. 1 

Ladeeinheit(en) 
1 

Gesamt-
Gewicht 

• Bei Leersendung:
völlig leer?

Waggon-. 
Nr.: 

1 
1 
1 
1 

1 1 
1

1 

1 1 

1 

1 1 

1 

1 

jaD 

1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1- 1 1- □ 
1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1- □ 
l 1 

1
1 

1 1 1 1 1 

1 .1 
1 1 

1 1 1 1 1 

1 

1 1 

oder: leere Ladegeräte? 

jaD 

Unfallmerkblätter und ein zusätzl. Versandauftrag sind 
beigefügt und Angaben auf der Rückseite eingetragen. 

(@) Enthält die Ladung Abfall? jaD
Abfallschlüsselnummer: 

@ * Ist Kontrolle erforderlich:

jaD jaD - Phytosanitär? - Veterinär?

@ Gutart (nur im internationalen Verkehr)

@ * Ladeeinheiten 
jaD 

Anzahl u. Zeichen der Plomben
verplombt? 

@ * Interne Referenz-Nr. des Kunden

1 : : : : : : : : : : : 1 
@) * Zolldokumente, Informationen für Empfänger

- Fortsetzung auf Rückseite / Kohlepapier einlegen -

@ Erklärung: Ladung ordnungsgemäß u. verrutsch-
sicher verladen. Planen an allen Seiten fes,t und 
sicher verzurrt. 

Unterschrift des Fahrers ----------------------------------
®) Name in Druckbuchstaben

Ladeeinheit geprüft? 
- Bei festgestellten Beschädigungen,

siehe Rückseite -
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Muster  

- Abholschein für LE des Kombinierten Verkehrs  
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Abholschein für LE des Kombinierten Verkehrs 
 

Ubf ....................................... Hinweis: 1. Bei Wartezeiten am Autoschalter und in der Kranbahn 
 “BITTE MOTOR ABSTELLEN“ 
  2. Bitte Tragwagen/Gleisanlage nicht betreten 
  3. Auf dem gesamten Gelände des Umschlagbahnhofs  
      gilt die StVO     
  4. Rauchverbot beachten! 

 Abholdatum:  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Empfänger:       amtl. Kennzeichen :  
        amtl. Kennzeichen :  
Name des Abholers:   
     
     
LE-Ze    LE-Nummer  Kz B Ges.Gew. Eingangs- Versand- Kranbahn u. 
    Lg L     (kg)  datum   bahnhof Raster 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
Gefahr     UN-Nr. offizielle Benennung   Gefahrzettel-  Verpack.    Gewicht   
Nummer   des Stoffes   muster/(Klasse)  gruppe          (kg)        
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
   
 
 
 
 

Übergabebescheinigung: 
Ich bin auf das gefährliche Gut (UN-Nr., offizielle Benennung des Stoffes, Gefahrzettelmuster (Klasse) 
und ggf. Verpackungsgruppe) - und wenn es sich um Stoffe handelt, die § 35 b GGVSEB (Fahrweg und 
Verlagerung) unterliegen, auf die Beachtung des § 35 GGVSEB - hingewiesen worden. 

Ich habe die ggf. erforderlichen Begleitpapiere vorliegen.  

Ich werde die LE sofort überprüfen und bestätige vor Verlassen des Ubf, falls ich nichts Gegenteiliges 
sofort mitteile, dass die LE äußerlich unbeschädigt ist und die Kennzeichnungen/Bezettelungen, falls 
nach Unterabschnitt 3.4.13/5.3.1.1/5.3.2.1/5.3.6 ADR erforderlich, angebracht sind.  

Falls erforderlich, bin ich über die Sicherung von Gefahrguttransporten gemäß Kapitel 1.10 ADR 
unterwiesen und im Besitz einer/eines gültigen 
- ADR-Schulungsbescheinigung (Fahrzeugführer) nach Abschnitt 8.2.1.1 ADR 
- Zulassungsbescheinigung (Fahrzeug – B 9) gemäß Unterabschnitt 9.1.2.1 ADR 
- Prüfbescheinigung (Tank) nach Absatz 6.8.2.4.5 ADR 
- Sprengstoffbefähigungsscheines nach § 20 des Sprengstoffgesetzes 
 

Ich bestätige, dass das Fahrzeug und dessen Ausrüstung gemäß Unterabschnitt 7.5.1. und 7.5.7 ADR 
ordnungsgemäß und funktionsfähig sind und den geltenden Vorschriften genügen. 
 
 
  

         Unterschrift Empfänger/Fahrzeugführer  

 

Operator ID: 
 

……………………….. 

Der Fahrer ist nach der Kranung/Übernahme der LE verantwortlich für die 
ordnungsgemäße Verbindung/Befestigung und Sicherung der LE auf dem Fahrzeug. 
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Muster von Bescheinigungen zur Beförderung von gefährlichen 
Gütern auf der Straße 

- ADR-Schulungsbescheinigung (Fahrzeugführer) nach Abschnitt 8.2.1 
ADR  

- Zulassungsbescheinigung für Fahrzeuge zur Beförderung bestimmter 
gefährlicher Güter nach Abschnitt 9.1.2 ADR (ehemals „B 3 – 
Bescheinigung“)  

- Befähigungsschein nach § 20 Sprengstoffgesetz  
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ADR-Schulungsbescheinigung 
 

 
 
Weitere Musterbescheinigungen aus anderen Ländern können unter https://unece.org/adr-
certificates abgerufen werden. 
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Zulassungsbescheinigung für Fahrzeuge 

 
* Gem. 1.6.5.18 und 1.6.5.20 ADR sind Fahrzeuge der Kategorie OX weiterhin zugelassen und die 
Zulassungsbescheinigung zur Beförderung gefährlicher Güter darf in Feld 7 die Fahrzeugbezeichnung OX 
enthalten. 

* 
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Befähigungsschein nach § 20 Sprengstoffgesetz (Auszüge)  
 

 
 
 
 

Max Mustermann 

xx.yy.zzzz             Glückstadt 

xx.yy.zzzz             Glückstadt 
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Muster einer  

- Kontroll – Liste für Gefahrgutfahrzeuge entsprechend  
§ 21 (2) GGVSEB 
§ 29 (1) GGVSEB 
sowie 
Abschnitt 7.5.1, 7.5.7, 8.1.4 und 8.1.5 ADR  
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DUSS-Terminal .................................................           Datum:  .............. 

                     Uhrzeit:  ............. 
Kontroll- Liste für Kraftfahrzeuge entsprechend  

§ 21 (2) und § 29 (1) GGVSEB 
sowie den Abschnitten 7.5.1, 7.5.7, 8.1.4 und 8.1.5 ADR 

 

 
(Sichtprüfung nach Verladung der LE – Sichtprüfung des Verladers) 

  
 

Amtliches Kennzeichen 

Kraftfahrzeug/Sattelzugmaschine:   Anhänger/Sattelanhänger  

Name 

Firma:   
 

Fahrzeugführer  

LE sachgerecht verladen und wirksam auf dem Straßenfahrzeug verriegelt. 

 
 
   …………………………….    
   Unterschrift des Fahrzeugführer s 

 

 

 Kontrollpunkte Kraftfahrzeug/ 
Sattelzugmaschine 

Anhänger/ 
Sattelanhänger 

Fahrzeug 
In  

Ordnung 
nicht in 

Ordnung 
In 

Ordnung 
nicht in 

Ordnung 

1. HU – Plakette (nur bei in Deutschland zugelassenen Fzg.)     

2. Reifenzustand (augenscheinlich)     

3. Beleuchtung (augenscheinlich)     

4. Verriegelung LE auf Fahrzeug (Twistlocks, Sicherung 
funktionsfähig) 

    

5. Fahrzeug für das gefährliche Gut zugelassen (siehe 
Zulassungsbescheinigung für Fahrzeuge) 

    

 Ausrüstung ja nein   

6. 2 tragbare Feuerlöscher      

7. Ausrüstung für den persönlichen und allgemeinen Schutz für 
die Durchführung allgem. und gefahrenspezifischer 
Notfallmaßnahmen (gem. schriftl. Weisungen ADR Seite 4) 
vorhanden 

    

Bei „nicht in Ordnung“ darf das Fahrzeug das Terminal nicht verlassen! 
 

      
 
    
 

   ...................................                                 ......................................                  
             Name der Kontrollierenden                                              Unterschrift des Kontrollierenden                    
               (in Druckbuchstaben) 
 
    
 

Bei festgestellten Mängeln:      Kopie an Fahrzeugführer                  Kopie an Agentur              
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Kennzeichen für Stoffe,  Kennzeichen Begrenzte 
die in erwärmtem Zustand Umweltgefähr- Mengen  
befördert werden dender Stoff 
 

 

              
  
 

 
Warnkennzeichen für begaste Ladeeinheiten (FUMIGATION WARNING)  
 
 

 
 * entsprechende Angaben einfügen 

 
 

Rangierzettel nach (Abmaß 74 mm x 105 mm) 
 
 

Muster 13  Muster 15 
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Erstickungswarnkennzeichen für Güterbeförderungseinheiten 
 
 

   
  * Benennung des Kühl-/Konditionierungsmittels 
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Huckepackverkehr ist die Beförderung von Straßenfahrzeugen oder  
Sattelaufliegern auf Eisenbahnfahrzeugen.  

Als Teilbereich des Kombinierten Verkehrs ist beim Huckepackverkehr 
auch für die Schienenbeförderung die Kennzeichnungen der Lade-
einheiten nach ADR zulässig. Voraussetzung für diese nach RID  
abweichende Kennzeichnung ist der Vermerk  

„Beförderung gemäß Unterabschnitt 1.1.4.4“  

im Beförderungspapier. 

Begriffs-
bestimmung 

Straßenfahrzeuge/Sattelauflieger werden nach ADR wie folgt  
gekennzeichnet, wobei zwischen der Beförderung von Versandstücken 
und in Tanks zu unterscheiden ist.  

 Ladeeinheit mit Versandstücken und über 1000 Gefahrenpunkten: 
vorn und am Heck die orangefarbene Blankotafel und bei Klasse 1 
(nicht 1.4S) und 7 zusätzlich an den beiden Längsseiten und am 
Heck die jeweiligen Großzettel (Placards).  
Anmerkung: Gefahrenpunkte errechnen sich aus dem Gewicht des 
Gefahrgutes und einem Faktor, der durch die Gefährlichkeit des Gu-
tes bestimmt wird. Die jeweiligen Gefahrenpunkte sind in einigen 
Fällen im Beförderungspapier angegeben. Sind keine Gefahren-
punkte angegeben, muss das Straßenfahrzeug/Sattelauflieger vorn 
und hinten mit der orangefarbenen Blankotafel gekennzeichnet sein. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hinweis: 
Bei der Beförderung von Sattelaufliegen mit Versandstücken,  
getrennt von der Zugmaschine, muss die blanko orangefarbene  
Tafel an der Stirnseite des Aufliegers angebracht sein! 

 

 Ladeeinheit mit Versandstücken und bis zu 1000 Gefahrenpunkten: 
Sattelauflieger muss nicht gekennzeichnet sein. 
 
 

Kennzeichnung 
nach ADR 
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 Ladeeinheit mit Versandstücken und ausschließlich in Begrenzten 
Mengen:  
ab 8 Bruttotonnen Begrenzte Mengen ist das Straßen-
fahrzeug/Sattelauflieger vorn und hinten mit dem Kennzeichen für 
begrenzte Mengen gekennzeichnet. 
 

 Tankfahrzeuge entsprechend dem/den Gefahrgut/Gefahrgütern 
vorgeschriebenen Kennzeichen:  
 die orangefarbene Blankotafel am Heck; 
 die orangefarbenen Tafeln mit der UN-Nummer und der  

Nummer zur Kennzeichnung der Gefahr an beiden Längsseiten; 
 Großzettel (Placard) und ggf. die Zusatzkennzeichen  

„Umweltgefährdend“ oder “Erwärmter Stoff“ am Heck und an 
den beiden Längsseiten. 

 

 

 

 

 

 

 
Achtung: 
Die Kennzeichnung nach ADR muss nach Verladung auf einem 
Schienenfahrzeug sichtbar sein. Ist das nicht der Fall, muss das 
Schienenfahrzeug nach RID durch den Beförderer nachgekenn-
zeichnet werden. 
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